
Wochenzeitung für die  
Verbandsgemeinde 

LandstuhLKurier
Verbandsgemeinde

 Amtsblatt
Verbandsgemeinde Landstuhl

im Innenteil:

Ausgabe 30/2023 Jahrgang 2023 Mittwoch, 26. Juli 2023



Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 2 Ausgabe 30/2023 - Mittwoch, 26. Juli 2023

Notrufe

Polizei ........................................................................ 110 + 8050
Feuerwehr ............................................................................... 112
Krankentransport ............................................................19222

Ärztlicher  
Bereitschaftsdienst

Telefon 116117 (gebührenfrei; ohne Vorwahl)
Bei Lebensgefahr bitte die 112 wählen.

Zahnärztlicher Notfalldienst

Den zahnärztlichen Notdienst am Wochenende und 
Feiertag übernimmt:
Bezirkszahnärztekammer Pfalz
Die aktuelle Notfallnummer finden Sie unter www.
zahnnotfall-pfalz.de
Die Sprechzeiten sind: samstags von 09:00 bis 12:00 
Uhr und sonntags von 11:00 bis 12:00 Uhr. Auch außer-
halb dieser Sprechzeiten ist der diensthabende Zahn-
arzt für Notfälle erreichbar.
Weitere Informationen und kurzfristige Änderungen 
entnehmen Sie bitte der Internetseite zum zahnärztli-
chen Notdienst www.zahnnotfall-pfalz.de

Bereitschaftsdienst der Au-
genärzte Kusel/Landstuhl/
Kaiserslautern

Der augenärztliche Bereitschaftsdienst Kusel/Land-
stuhl ist mit dem Notdienst Kaiserslautern zusammen-
geschlossen. Zu erfragen: Tel. 0631/ 89290929.

Apothekennotdienst

Unter der folgenden Service-Telefonnummer wer-
den Ihnen die diensthabenden Apotheken in Ihrem 
Postleitzahlenbereich genannt! 

(Im Internet www.lak-rlp.de), aus dem deutschen 
Festnetz (0,14 €/Min.) und aus dem Mobilfunknetz 
(max. 0,42 €/Min.): 0180 5 258825 + Postleitzahl des 
Standortes.
(zum Beispiel bei einem Standort in Hauptstuhl 0180-
5-258825-66851 od. bei einem Standort in Kindsbach 
0180-5-258825-66862)
Abfrage der Bereitschaftsdienst-Apotheke im Inter-
net: www.lak-rlp.de
Mit der Option „Kalender“ können dort auch für jeden 
beliebigen Ort die Bereitschaftsdienstapotheken der 
kommenden 14 Tage angezeigt und ausgedruckt wer-
den. Die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz 
weist jedoch darauf hin, dass nur für den Tag des Aus-
druckes eine absolute Aktualität gewährleistet werden 
kann.

Tierärztlicher Notfalldienst

für Kleintiere der Tierarztpraxen in Landstuhl und 
Ramstein

Der Notdienst der Tierärzte ist beim jeweiligen Haus-
tierarzt zu erfragen.

Weitere  
Bereitschaftsdienste

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG Ener-
gieversorgung
Strom für die Verbandsgemeinde Landstuhl:
Netzteam Hauptstuhl  ....................Tel.-Nr.: 0800/7977777
Gas für die Gemeinden Bann und Hauptstuhl:
Tel.-Nr.: 0800/1003448

Krebsgesellschaft RLP e.V.
Kostenfreie psychosoz. Beratung
für an Krebs erkrankte Menschen und Angehörige.
Bürgerhaus Landstuhl
Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Termine nur nach Vereinbarung
......................................................................Tel.: 0631-31 10 830
www.krebsgesellschaft-rlp.de

Notdienste / Wichtige Rufnummern

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit 
gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des 
Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
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Bann

Bann: Dritter Roman geschrieben

 Foto: A: Germann

Die Schriftstellerin, Ursula Herzel 
aus Bann hat jetzt ihren 3.Roman 
mit dem Titel „Können Sie mir 
sagen, wo ich hin will“ veröffent-
licht. Nach ihren beiden Erst-
lingswerken hat Frau Herze einen 
historischen Roman verfasst, 
der in der Zeit von 1920 – 1923 
spielt. In der Hauptrolle steht 
ihre Großtante Agnes, die als 
Studentin nach München kommt 
und Kunstlehrerin studieren will. 
Dabei gerät sie direkt in die poli-
tischen und gesellschaftlichen 
Wirren dieser Zeit und muss wich-
tige Entscheidungen für ihr wei-
teres Leben fällen. Der Kurzroman 
basiert daher auf den tatsächli-

chen Erlebnissen ihrer Großtante eingebettet in den geschichtlichen 
Hintergrund der noch jungen Weimarer Repuplik. Sie selbst spürt am 
eigenen Leibe, wie die radikalen Parteien von links und rechts immer 
mehr an Boden gewinnen. Außerdem hat Agnes sehr schwer damit 
zu kämpfen, um sich als Frau in der absoluten Männerwelt dieser 
Zeitperiode durchzusetzen.Der in sehr klarer Sprache formulierte 
Roman zeigt ein Stück Lebensgeschichte einer jungen Frau, die mit-
erleben muss, wie die politischen und gesellschaftlichen Veränderu-
nen den Nährboden bilden für den Verlust jeglicher Werte und der 
politischen Kultur im Dritten Reich. Auch die Rolle der Kunst, die in 
ihrem Kern frei sein sollte, muss für sie in diesem politischen Umfeld 
neu überdacht werden. Damit schlägt die Autorin auch einen zeit-
kritischen Bogen in unsere heutige Zeit, wo wieder radikalisierende 
Kräfte stärker werden. Man spürt, dass die Autorin eine Vorliebe ent-
wickelt hat für historische Romane mit biographischem Hintergrund. 
Das lesenswerte Buch ist im Buchhandel in Landstuhl und Ramstein, 
im Internet oder auch bei der Autorin selbst erhältlich. (ge)

Männerchor Bann 1926 e.V.
Der Männerchor Bann ist seit kurzem mit neuen Liedern, aber auch in 
neuem Outfit zu hören und zu sehen. Bei unseren Auftritten gab es 
von den Zuhörern immer sehr viel Lob für die neuen Lieder und die 
Kleidung. Mit dem frischen Repertoire und neuen Look konnten wir 
auch neue junge Sänger für den Männerchor begeistern.
Unser neues Outfit wurde von unserem Sänger und Geschäftsführer 
Karsten Wolf von der Firma Wolf Bauunternehmung GmbH aus Bann 
mit 1.600,00 € gesponsort. Die Sänger des Männerchors Bann dan-
ken Karsten Wolf für die großzügige Spende.

Hauptstuhl

Männer Senioren Sport in Hauptstuhl
Lust an Bewegung!

Dann sind Sie bei uns richtig.
Jeden Dienstag von 16:00 - 18:00 Uhr machen wir in der Multifunk-
tionshalle Gymnastik. Bei Interesse einfach vorbei kommen oder bei 
Werner Kesselring melden Tel. 06372 6244830
Über neue Teilnehmer würden wir uns freuen.

Kindsbach

Verabschiedung der Vorschulkinder der 
Kita St. Elisabeth Kindsbach

„Gott sei Dank, wir fangen endlich an“, schallte es beim Gottesdienst 
am Sonntag durch die Kath. Kirche Mariä Heimsuchung, nachdem 
die Vorschulkinder der Kita St. Elisabeth gemeinsam mit Herrn Pfarrer 
Stengel eingezogen sind. Mit diesem Lied begrüßten wir die Familien 
und anderen Gottesdienstbesucher. Getreu dem Motto des Gottes-
dienstes „Gott hat dich gesegnet“, haben sich die Vorschulkinder im 
Vorfeld schon Gedanken darüber gemacht, wer oder was in ihrer Kin-
dergartenzeit ein Segen für sie war und dies malerisch dargestellt. 
Ebenso dachten sich die Kinder aus, was in der Schule ein Segen für 
sie sein könnte. Mutig sprachen sie vor allen Gottesdienstbesuchern 
ihre Sätze und die gemalten Bilder schmückten danach einen gro-
ßen gebastelten Kindergarten und eine große Schule, die mit einem 
Weg verbunden waren. So wurde symbolische der große Schritt vom 
Kindergarten zum Schulkind dargestellt. Nach weiteren Liedbeiträ-
gen wurden in einer Präsentation Fotos der Kinder vom Beginn und 
vom Ende ihrer Kindergartenzeit gegenübergestellt. Ein Segen für 
die Erzieherinnen waren die Freude und das Lachen der Kinder über 
diese Fotos und die Begeisterung über ihre Abschlussmappen- und 
Geschenke, die den Kindern am Ende des Gottesdienstes überreicht 
wurden.
Bei heißem Wetter wurde danach mit einem leckeren Buffet im Hof 
der Kita weitergefeiert. Ein herzliches Dankeschön an die Vorschul-
kinder und ihre Eltern für den schönen Liedbeitrag und die Bastelar-
beit für die Erzieherinnen und die tollen Insektenhotels, die passend 
zu unseren vier Gruppen gestaltet wurden. Sie werden uns noch 
lange an euch erinnern und wir haben uns riesig darüber gefreut! 
Allen Vorschulkindern und ihren Familien wünschen wir auf ihrem 
weiteren Weg viel Glück und Gottes Segen.

Sickingenstadt Landstuhl

Bitte beachten: Gestaltete Hinweise auf 
Veranstaltungen

Wir weisen darauf hin, dass gestaltete viertel-, halb- oder ganz-
seitige Ankündigungen der Vereine einmal kostenlos (1/4 Seite) 
veröffentlicht werden. Jede weitere Veröffentlichung ist kosten-
pflichtig.
Nehmen Sie hier bitte Kontakt mit dem Verlag auf (06502 9147-
300).

1. Badminton-Club 1981 Landstuhl e.V.
Mitgliederversammlung des 1.Badminton-Club 

1981 Landstuhl e.V.
Sehr geehrtes Vereinsmitglied,
hiermit möchten wir nach § 7 der Vereinssatzung zur außerordentli-
chen Mitgliederversammlung recht herzlich einladen.
Diese findet am

Freitag, 08. September 2023, 20.00 Uhr
in der Theodor-Heuss Grundschule

statt.
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Die vorläufige Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
1. Begrüßung
2. Verschmelzung des 1. Badminton-Club 1981 Landstuhl e.V. mit 

dem PBC 1995 Münchweiler/Rod. e.V.

Der Entwurf des Verschmelzungsvertrages und der Verschmel-
zungsbericht sowie die zur Offenlegung der Rechnungslegung 
der Vereine der letzten drei Jahre erforderlichen Unterlagen lie-
gen ab sofort sowohl bei Nadja Holowacz Bischof-Emanuel Ring 
6,66981 Münchweiler als auch beim Kassenwart Bastian Kette-
ring zur Einsicht für die Mitglieder aus.

3. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Wir freuen uns auf Dein Kommen!

Pauluskirche Landstuhl-Atzel
• Auf der Atzel beginnt der Gottesdienst sonntags um 10.30 Uhr 

in der Pauluskirche. Gleichzeitig findet ein Kindergottesdienst 
statt. Anschließend lädt die Gemeinde zum Kaffeetreff ein. Der 
Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche Oberarnbach beginnt 
um 09.15 Uhr.

• Am 1. und 3. Samstag im Monat, 18.00 Uhr, laden die Protestan-
ten in Bann zu einem Gottesdienst ins Haus der Vereine ein.

• In der Kapelle des Nardini Klinikum St. Johannis findet mitt-
wochs, 14.00 Uhr, ein Gottesdienst statt.

• Der Mittwochstreff „Café Kirchenkuchen“ im Gemeinderaum 
der Pauluskirche macht im August Pause und öffnet wieder 
am Mittwoch, 06. September.

• Infos zum Musikteam der Gemeinde, der immer mittwochs 
probt, bei Pfarrerin Hofmann. Die Präparanden und Konfirman-
den werden persönlich über die Termine unterrichtet.

• Das Zeltlager für Kinder „Mit Martin auf Entdeckungstour“ vom 
25. – 29. Juli 2023 ist ausgebucht!

• -Das Leben spüren“ ist der Titel des Jugendcamps von Sonntag, 
30. Juli bis Freitag, 04. August im Freizeithaus Labach.

• Das Freizeithaus Labach der Gemeinde ist unter der E-Mail-
Adresse sanne.schording@kabelmail.de buchbar.

• Informationen zum Treff für Frauen, Männerkreis und den Haus- 
und Gebetskreisen in Landstuhl-Atzel gibt’s bei Pfarrer und Pfar-
rerin Hofmann.

• Infos zum Gesprächskreis in Oberarnbach bei Frau Gerda Hein-
lein, Infos zum dortigen Frauenbund bei Frau Gisela Beier, Tel. 
06371 - 18353.

• Das volle Programm des „Haus der Familie, Jugendhaus 
Spots“, in der Pauluskirche Landstuhl-Atzel und die Essensange-
bote (Wochentäglich Mittagessen!) sind unter www.hdf-spots.de 
veröffentlicht.

• Alle weiteren Informationen auf der Homepage www.pauluskir-
che-atzel.de. E-Mails bitte an hofmann.landstuhl@t-online.de, 
Tel. 06371/18353. (bor.)

JU Landstuhl veranstaltet offene 
Fußball-Stadtmeisterschaft

Die Junge Union Landstuhl ist nicht nur durch das jährliche Fußball-
camp als wahrer Fan der deutschen Volkssportart Nr. 1 bekannt. Nun 
wollen wir auch älteren Fußballfans ein attraktives Angebot machen, 
indem am 19. August eine offene Fußball-Stadtmeisterschaft durch-
geführt wird. Auf dem Gummiplatz der IGS Landstuhl beginnt um 14 
Uhr das Turnier. Gespielt wird im 5 gegen 5 (4 Feldspieler + 1 Tor-
wart). Anmeldungen können bis zum 16. August via Mail an bambi.
lucas4@gmail.com durch Angabe des Teamnamens und Kontaktda-
ten des Teamkapitäns erfolgen. Am Turniertag wird eine Startgebühr 
von 10€ erhoben, außerdem wird es Angebote für das leibliche Wohl 
geben. Wir freuen uns auf euch und wünschen bis dahin „gut Kick“.

Kolpingsfamilie Landstuhl – 
Familienradtour

Am Sonntag, den 06. August, findet die Familienradtour der Kol-
pingsfamilie Landstuhl statt. Geradelt werden ca. 42 km. Etwas 
Übung sollte man also mitbringen. Geplant ist ein Zwischenstopp 
am Bachbahnmuseum Erfenbach, das auch Kleinigkeiten zu essen 
anbietet. Treffpunkt ist um 10:00 Uhr der Parkplatz gegenüber dem 
Küchenstudio Stutzinger. Gäste sind herzlich eingeladen.

2. Runnersweek der LLG Landstuhl
Letztes Jahr fand erstmals die Runnersweek der LLG Landstuhl statt. 
Nachdem dieses Laufwoche positiv bei Mitgliedern und Externen 

ankam, hat sich zu einer Neuauflage entschlossen. Hierbei wollte 
man das Programm nun weiterentwickeln und noch attraktiver 
gestalten. Deshalb bietet die LLG zwischen vom 14. bis zum 20. 
August ein abwechslungsreiches Programm an. So können sich die 
TeilnehmerInnen in diesem Jahr neben vielen Läufen & Kilometern 
auf eine Leistungsdiagnostik, Laufbildanalyse, Ernährungsberatung 
und Aqua-jogging freuen. Am Wochenende kann auf Nachfrage auch 
das Deutsche Sportabzeichen von den Übungsleitern der LLG abge-
nommen werden. Als Abschluss ist ein Vereinstag geplant, welcher 
neben einem Lauf auch Angebote im Step-Aerobic, Zumba & Bauch-
Beine-Po für Interessierte & Neueinsteiger bereithält. Anschließend 
erfolgt ein kleines Abschlussfest. Externe können gerne die volle Lau-
ferfahrung erleben, aber auch nur zu ausgewählten Terminen vorbei-
kommen. Weitere Infos und Fragen gerne bei Lucas Bambach via Mail 
(bambi.lucas4@gmail.com) oder Telefon (015739664497).

Blutspende in Landstuhl
Am Mittwoch, 2. August 2023

Helfen Sie uns, damit wir helfen können!
Sickingenstadt Landstuhl
Der DRK Ortsverein Landstuhl e.V. führt am Mittwoch, 2. August 2023 
von 15.30 – 19:30 Uhr im in der Stadthalle Landstuhl seinen nächsten 
Blutspendetermin durch.
Wir bitten die Spender, vor der Spende ausreichend Flüssigkeit zu 
sich zu nehmen (ca. 1,5 bis 2 Liter). Außerdem müssen sie sich aus 
rechtlichen Gründen mit Personalausweis, und Blutspendeausweis 
ausweisen. Wenn möglich bringen sie einen eigenen Kugelschreiber 
mit, so Roland Huke vom DRK OV Landstuhle.
Um die Blutspende schnell und effizient durchführen zu können ist 
es ratsam sich einen Termin an diesem Tag unter folgendem Link zu 
reservieren.
https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/landstuhl-
stdh
oder telefonisch 0800 -1194911, Terminvereinbarung auch unter 
www.blutspende.jetzt
Eine Blutspende hilft nicht nur anderen, sondern ist auch eine gute 
Eigenkontrolle, da alle Spenden genau untersucht werden und 
Abweichungen von der Norm dem Spender umgehend mitgeteilt 
werden.
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Verabschiedung der Vorschulkinder der 
katholischen KiTa St. Markus

Mit einem rührenden Gottesdienst wurden am letzten Mittwoch-
abend die „Schlaufüchse“, die Vorschulkinder der katholischen KiTa 
St. Markus auf der Atzel im Beisein ihrer Familien und ihrer Erziehe-
rinnen verabschiedet. Fünf der insgesamt sieben Kinder gestalteten 
den von Pfarrer König geleiteten Gottesdienst mit Liedern, Tänzen 
und einer liebevoll vorbereiteten Vorführung zum Thema „Engel, die 
uns begleiten“. Mit ihrer Bezugserzieherin hatten die Schlaufüchse in 
den letzten Wochen ihrer Kindergartenzeit fleißig geübt. Mit ihrem 
Stück führten die Kinder allen Gästen noch einmal vor Augen dass 
es nur ein bisschen Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe bedarf um 
hier auf der Erde ein Engel für andere zu sein.
Im Anschluss an den Gottesdienst feierten alle zusammen beim 
gemütlichen Beisammensein den Abschied. Auch ein Abschieds-
geschenk der Kinder an ihre Erzieherinnen und den Kindergarten 
durfte nicht fehlen und so sagten alle Familien ganz herzlich Danke 
für die schöne KiTa Zeit und die wertvolle Arbeit der Erzieherinnen.

Mitglieder der Aktion Sonnenschein 
Westpfalz bestätigen Vorstand

Landstuhl Kristin Mertz, Geschäftsbereichsleiterin Bildung und Ent-
wicklung im ökumenischen Gemeinschaftswerkes Pfalz, hieß Vor-
stand und Teilnehmer an der Mitgliederversammlung der Aktion 
Sonnenschein Westpfalz e. V. herzlich willkommen und sagte ihre 
volle Unterstützung für den Verein zu.
Vereinsvorsitzender Boris Bohr begrüßte neben dem Vorstand, den 
Mitgliedern und Gästen auch Ehrenmitglied Klaus Grumer und 
zeigte sich besonders erfreut über zwei anwesende neue Mitglieder. 
Beispielhaft gab er einige Spendenaktionen bekannt, die dem Ver-
ein geholfen hätten fehlende Einnahmen durch ausgefallene Veran-
staltungen in der Coronazeit zu kompensieren. Im kommenden Jahr 
werde der Verein beim Reha-Fest in der Langwiedener Straße, der 
Feier „50 Jahre Mauritiusschule“ in Wattweiler teilnehmen, mit einen 
Stand auf dem Landstuhler Wochenmarkt werben und zu einem 
Benefizessen einladen.
Über pandemiebedingt etwas zurückgegangene aber stabile Spen-
deneingänge berichtete Schatzmeister Thomas Heyn, ehe die zweite 
Vorsitzende Beate Wirtgen-Bohr die Projektförderung und Mittelver-
gabe in Höhe von über 10.000,- Euro für die verschiedenen Abteilun-
gen im Gemeinschaftswerk bekanntgab. Ebenso sei die Finanzierung 
von zwei Minijobs für besondere Freizeitgestaltung von schwerst-
mehrfachbehinderten Menschen für ein weiteres Jahr gesichert, so 
Wirtgen-Bohr.
Die anschließenden Neuwahlen bestätigten Boris Bohr als ersten 
Vorsitzenden und Beate Wirtgen-Bohr als stellvertretende Vorsit-
zende. Barbara Magin-Laschet gehört als Schriftführerin wie Thomas 
Heyn als Schatzmeister weiterhin dem Vorstand an. Bestätigt wur-
den Karola Hammer und Leo Laschet als Beisitzer. Als Nachfolgerin 
der ausscheidenden Beisitzerin Karin Wernick wurde Corina Richter 
gewählt. Dr. Bernadette Anders bleibt medizinisch-wissenschaftliche 
Beraterin im Vorstand.
Bohr dankte Wernick für ihr zwölfjähriges ehrenamtliches Engage-
ment und die Bereitstellung ihrer fachlichen Kompetenz als Mitar-
beiterin der integrativen Kita Arche Noah.
Die Aktion Sonnenschein Westpfalz e. V. würde sich über Spenden 
zur Integration behinderter Menschen in die Gesellschaft sehr freuen. 

Die Kontonummern lauten: Sparkasse Kaiserslautern, DE 26 5405 
0220 0000 6288 00 oder Volksbank Kaiserslautern eG DE12 5409 
0000 0081 1350 70. (bor.)

Von links: Kristin Mertz, Klaus Grumer und der Vorstand der Aktion Son-
nenschein Westpfalz

Linden

Sockel am Friedhofkreuz mit neuem 
Anstrich und Blumen

Mitglieder der SPD-Fraktion im Gemeinderat Linden haben auf viel-
fachen Wunsch in der Bevölkerung den Sockel am Friedhofskreuz 
fachkundig grundiert und gestrichen. So strahlt er wieder in altem 
Glanz und es macht Freude, ihn an zu schauen. Im selben Atemzug 
wurde auch gleich die Schale vom Kreuz neu bepflanzt.

 

Foto: Hirschelmann

Oberarnbach

FC Oberarnbach e.V.
Der FC Oberarnbach e.V. lädt sie alle recht herzlich zum Sommer-
nachtfest ein. Beginn ist 14:00 Uhr mit Spielen der 2. Mannschaft und 
am 16:00 Uhr die 1. Mannschaft,danach Barbetrieb mit heißen Rhyth-
men. Der FC Oberarnbach würde sich freuen, wenn Sie den Verein 
durch ihr kommen unterstützen würden.

Mfg
Die Vereinsführung.
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Queidersbach

Museum >Sickingerhöhe< Queidersbach
Aktuell ist die Sonderausstellung „Napoléon – 

verehrt und verhasst“ zu sehen.

Außerhalb der Öffnungszeiten 
können gerne individuelle Ter-
mine mit Museumsleiter Alois 
Schneider vereinbart werden: 
06371 / 14775.

Museum Sickinger Höhe Quei-
dersbach, Schulstraße 2, 66851 
Queidersbach

www.museum-sickingerhoehe.de
Museum Sickinger Höhe (@muse-
umqueidersbach) – Instagram-
Fotos und -Videos

Museum Sickinger Höhe Quei-
dersbach | Facebook

Männergesangverein  
Concordia 1886 e. V. Queidersbach

Die Sänger haben eine Pause verdient!
Nach all ihren Sängertätigkeiten und Verpflichtungen in den letz-
ten Wochen und Monaten, mit dem Konzert vom Kreischorverband 
Nordwest Pfalz, am 21. Juni 2023, in der Stadthalle Landstuhl, haben 
sich die Sänger diese Pause verdient. Wir waren doch immer mit dem 
Chor und dem Chorleiter für dieses Vorhaben mächtig im Einsatz, 
was letztendlich mit Erfolg gekrönt war. Ein Dank an Chorleiter und 
Sänger. Am Mittwoch, den 26. Juli 2023 ist unsere letzte Singstunde 
vor der Sommerpause. Zu dieser Singstunde haben wir einen kleinen 
Imbiss vorbereitet, als Dank und Anerkennung für unsere Sänger und 
Chorleiter. Die erste Singstunde nach der Sommerpause ist am 30. 
August 2023, um 20.00 Uhr, wie üblich im Bürgersaal Felsenkopf.
Der Männergesangverein Concordia Queidersbach wünscht allen 
Sängern, Mitgliedern, Freunden und Sponsoren schöne und erhol-
same Ferien.

Naturbühne „Am Falkenstein“ e.V.
Nach einer schmerzhaften dreijährigen Zwangspause ist es bald 
wieder soweit: vor der traumhaften Kulisse der Naturbühne am Quei-
dersbacher Falkenstein wird endlich wieder Theater gespielt.
Seit Monaten wird bereits leidenschaftlich geprobt und fleißig 
gewerkelt, um für die drei Spielwochenenden gewappnet zu sein 
und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern endlich wieder ein 
unvergessliches Theatererlebnis bereiten zu können.
Gespielt wird das Stück „Pfälzers Höllen- und Himmelfahrt“ von 
Paul Münch an folgenden Terminen:
Samstag, 19.08.23 - 19.00 Uhr
Sonntag, 20.08.23 - 16.00 Uhr
Samstag, 26.08.23 - 19.00 Uhr
Sonntag, 27.08.23 - 16.00 Uhr
Freitag, 01.09.23 - 19.00 Uhr
Samstag, 02.09.23 - 19.00 Uhr
Kartenreservierungen sind möglich unter naturbuehne-am-falken-
stein@web.de, bei Facebook oder auf www.naturbuehne-am-falken-
stein.de (Eintritt 8,00 €, Kinder und Schwerbehinderte 5,00 €).
Wir freuen uns auf euch!

RV Queidersbach
Am 16.07. fand mit dem Großen Preis der BECKER SYSTEMTECHNIK 
unser diesjähriges Radrennen statt.
Bei idealen äußeren Bedingungen verfolgten zahlreiche Zuschauer 
die spannenden Wettbewerbe. In den verschiedenen Lizenzklassen 
waren fast 150 Fahrer am Start, eine deutliche Steigerung der Melde-
zahl gegenüber dem letzten Jahr. Auf dem 1 km langen Rundkurs mit 
einer leichten Steigung wurde den Zuschauern guter Radsport gebo-
ten. Von unserem Verein belegte Tim Jökale im Rennen der Schüler 
U11 den 8. Platz. Max Chelius sicherte sich bei den Schülern U13 
mit Rang 2 einen Podestplatz. Silas Jeikowski wurde in der gleichen 
Altersklasse 7. Einen Doppelerfolg für den RV Queidersbach gab es 
bei den Schülerinnen U13. Es siegte Lotte Brewi vor Hanna Polke.
Hans Galey mußte sein Rennen in der Mastersklasse nach einem Sturz 
leider beenden. Im Rennen der KT-und Eliteamateure waren Alexan-
der Tarlton und Philip Straßer im Queidersbacher Trikot am Start. 
Alex, unser Bergspezialist, fühlt sich bei engen Kriterien bekanntlich 
nicht so wohl. Trotzdem zeigte er sich sehr aktiv und landete letztlich 
auf Rang 15. Philip liegen diese Kriterien deutlich besser. Mit Platz 2 
in der Schlußwertung und den damit gewonnen Punkten wurde er 5.
Ein Höhepunkt auch die Hobbyrennen der Jahrgänge 2011 und jün-
ger. Über 40 Kinder waren am Start. Alle waren mit großer Begeiste-
rung bei der Sache und erreichten unter großem Jubel das Ziel. Als 
Belohnung erhielt jedes Kind bei der Siegerehrung ein Präsent.
Der RV Queidersbach bedankt sich bei allen freiwilligen Helfern, die 
zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Ebenso herz-
lichen Dank an alle Kuchenspender.innen. Dank auch an alle Spon-
soren und Prämienspender für die finanzielle Unterstützung der 
Veranstaltung.
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Der Sportverein bewirtet Sie auch in diesem Jahr wieder sonntags 
und montags im Hof der ehem. Gaststätte Vatter. Musikalische Unter-
haltung ist an beiden Tagen vorgesehen.

Ich freue mich, Sie bei der Kerwe zu sehen!
i.A. Meyer Th.

Kerwekoordinator

Schopp

Sperrungen anlässlich  
der Schopper Kerb

Aufgrund der Schopper Kerb ist die Turn- und Festhalle von Don-
nerstag, 27.07.23 bis Mittwoch, 02.08.23 (jeweils einschließlich) für 
alle anderen Nutzungen gesperrt. Der Kerweplatz kann im genann-
ten Zeitraum ebenfalls nicht zum Parken o.ä. genutzt werden. Bitte 
halten Sie in dieser Zeit auch die Zufahrt zum Kerweplatz und Schul-
hof frei! Dies betrifft auch den Einmündungsbereich an der Hauptstraße.

Dankeschön.
i.A. Meyer Th.

Hofkerwe des SV Schopp  
am 30./31.07.2023

Traditionell feiert der SV Schopp am 30. und 31. Juli 2023 im Hof der 
ehemaligen Gaststätte „Zur grünen Tann“ seine diesjährige Hofkerwe.
Es wird wie immer für Speiß und Trank bestens gesorgt sein und auch 
die musikalische Umrahmung wird nicht zu kurz kommen.
Am Sonntag spielt das Duo „Zwei für alle Fälle“.
Am Montag spielt das Duo nochmal zum Frühschoppen auf und ab 
ca. 17 Uhr treten „Joe & Mario“ auf.

Der SV Schopp freut sich auf euer kommen.

Schopper Kerb
Liebe Schopper.
Wir beweisen dieses Jahr: Es wird nicht immer alles nur schlechter! 
Denn wir haben es geschafft wieder „Boxautos“ für den Kerweplatz 
zu bekommen. Fahren Sie bitte fleißig, damit es auch in Zukunft für 
die Schausteller attraktiv in Schopp bleibt. Wie gewohnt betreibt 
der Feuerwehrverein wieder an allen Kerwetagen ein Bierzelt. Die 
Bewirtung mit Speisen übernimmt bereits ab freitags wieder Fa. Boll-
Burger aus Kaiserslautern. Freitags beginnt das Kerwetreiben mit 
dem Fassbieranstich um 18 Uhr, danach gibt es Live-Musik mit der 
Band INFLIGHT aus Kaiserslautern. Am Samstag erwarten Sie Schno-
oge Club und Feuerwehrverein in Bierzelt und Bar zum traditionellen 
Kerwetanz und den „3 Ersten“ der Straußbuwe um Mitternacht. Nach 
den großen Erfolg im letzten Jahr (freitags) konnte das Schopper Dou 
„BALD and HAIRY“ dieses Mal für den Samstag gewonnen werden!
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Gemeindebücherei Schopp Zum 
Urlaubsbeginn stehen neue Bücher für 

Erwachsene bereit
Endlich und noch vor Ferienbeginn sind die Neuerwerbungen für 
unsere Erwachsenenabteilung eingetroffen. Lucinda Riley – Atlas 
und Anne Jacobs – Auf Wiedersehen in der Tuchvilla werden 
schon von mehreren Leserinnen und Lesern mit Spannung erwar-
tet. Frankreich-Urlauber können den neusten Roman von Jean-Luc 
Bannalec Bretonischer Ruhm, aber auch zwei neue Krimis von Gil 
Ribeiro mit an den Strand nehmen.

Geöffnet haben wir die Gemein-
debücherei auch während der 
Ferienzeit, für Sie, allerdings nur 
mittwochs in der Zeit von 15.00 
bis 18.00 Uhr.
Das Bücherei-Team bemüht sich, 
auch in den Sommerwochen das 
Bücherei-Cafe jeweils am ersten 
Mittwoch des Monats anzubieten. 
Wir hoffen, dass sich am Mitt-
woch den 02. August wieder 
viele Gäste zum Gespräch bei Kaf-
fee und Kuchen in unserer Büche-
rei treffen.

Ihr Team der Bücherei Schopp

Online-Katalog: www.bibkat.de/Schopp
Email: buecherei@gemeinde-schopp.de
Internet: gb-schopp.de
Telefon: 06307-9125855

Trippstadt

Turnverein Trippstadt 1962 e.V.
Vereinsmeisterschaft 2023 – Teil 2
Am Freitag, 14. Juli stand das Schwimmen als Fortsetzung der 
Vereinsmeisterschaft auf dem Programm. Ca. 15 von insgesamt 26 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Wahlwettkampf absolvierten 
in unserem schönen Warmfreibad die vorgeschriebenen Disziplinen 
aus diesem Bereich.
Am Sonntag, 16. Juli schließlich galt es die drei restlichen Gruppen 
zu bewältigen - Leichtathletik am Vormittag, Gerätturnen und 
Minitrampolin direkt im Anschluss. Zwei Kampfgerichte sorgten für 
einen zügigen Verlauf und nach der Auswertung bekamen alle bei 
der Siegerehrung eine Urkunde nd eine Medaille, die ersten jeweils 
einen kleinen Pokal.

Unter allen, die einen Wahl-4-Kampf absolvierten, wurde die/der 
Beste ermittelt. Die Vereinsmeisterin 2023 und Inhaberin des Wan-
derpokals für ein Jahr heißt Amelie Worden.

Martina Voiciuc

Info-Veranstaltung mit der Polizei
Im Rahmen einer geplanten Info-Reihe über allgemein interes-
sante Gebiete hatte der CDU-Ortsverband Trippstadt-Stelzenberg 
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19.00 Uhr Mittelbrunn, St. Joseph, Vorabendmesse
Sonntag, 30.07.2023
09.00 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Heilige Messe
09.00 Uhr Bruchmühlbach, St. Maria Magdalena, Heilige Messe
10.30 Uhr Landstuhl, St. Markus, Heilige Messe
10.30 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Heilige Messe mit Taufe des 

Kindes Max Walter
18.00 Uhr Landstuhl, St. Andreas, Abendmesse
Monatliches Jahrgedächtnis
Das monatliche Jahrgedächtnis der Verstorbenen der letzten 10 
Jahre im Monat Juli wird am Freitag, 28.07.2023 um 18.00 Uhr in der 
Hl. Geist Kirche in Landstuhl gefeiert. Dazu herzliche Einladung.
Krankenkommunion
Folgende Termine sind für die Krankenkommunion im Monat August
2023 vorgesehen:
Freitag, 04.08.2023 in Kindsbach (vormittags)
Freitag, 04.08.2023 Landstuhl-Stadt (vormittags)
Samstag, 05.08.2023 Landstuhl-Atzel und Mittelbrunn (vormittags)
Mittwoch, 09.08.2023 in Hauptstuhl (vormittags)
Donnerstag, 10.08.2023 in Bruchmühlbach (nachmittags)
Pfarrbüro
Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros in Landstuhl (Luitpoldstr. 
10):
Montag-Donnerstag von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr - 17.00 Uhr. Telefon: 06371 - 6198950, E-Mail: pfarramt.land-
stuhl@bistum-speyer.de

Kath. KiTa Krickenbach und Linden sowie 
Seniorenessen Linden

Speiseplan
KW 31 vom 31.07.2023 - 04.08.2023
Montag:
Maultaschen-Gemüse-Auflauf
Salatgarnitur
Erdbeerpudding
Dienstag:
Putengeschnetzeltes
Butterreis und Karotten
frisches Obst
Mittwoch:
Gemüsecremesuppe
Röstitaler mit Schinkensahnesoße
Donnerstag:
Mini-Frikadellen
Kartoffelspalten
Kuchen
Freitag:
Italienische-Gemüse-Nudelpfanne
Eis am Stiel
Guten Appetit.

Kath. Kita Freunde Jesu, Linden
Ehrung eines außergewöhnlichen Projektes

„SuperheldInnen des täglichen Lebens – Wähle 112 die Feuer-
wehr, dein Helfer in der Not!“
Am 19.07.2023, fand die Abschlussfeier der staatlich anerkannten 
ErzieherInnen, der Nikolaus – von – Weiß Schule in Landstuhl statt. Im 
Rahmen dieser Abschlussfeier wurde Herr Brödel für sein außerge-
wöhnliches Abschlussprojekt geehrt. Die Relevanz dieses Projektes 
kann gar nicht genug betont werden. Das Projekt hat dazu beigetra-
gen, die Projektkinder, aber auch die anderen Kinder der Kita, sowie 
ErzieherInnen und Eltern für das Thema Feuer, Feuerwehr und das 
richtige Verhalten in Gefahrensituationen zu sensibilisieren. Es bietet 
nicht nur eine nachhaltige Grundlage für die Zukunft der unmittelbar 
daran teilgenommenen Kinder, sondern auch für die gesamte Kita. 
Das engagierte und intensive Arbeiten von Herrn Brödel, könnte 
sogar beitragen, Leben zu retten.
Wir konnten uns glücklich schätzen, Herrn Brödel in unserer Kita zu 
haben und mit und von ihm zu Lernen. Das Abschlussprojekt ist ein 
Beweis für sein Fachwissen, seine Kreativität und die pädagogischen 
Fähigkeiten, die er während der Ausbildung erworben hat. Sein Ein-
satz hat nicht nur unsere Erwartungen übertroffen, sondern sind 
auch ein Vorbild für alle zukünftigen Erzieher und Erzieherinnen.

zu Beginn zu dem Thema „Schockanrufe, Enkeltricks und ähnliche 
Betrugsmaschen“ eingeladen.
Der Vorsitzende Reinhold Mannweiler konnte am 17.7. in der gut 
besuchten Veranstaltung neben den Bürgerinnen und Bürgern – dar-
unter auch Ortsbürgermeister Jens Specht - insbesondere Polizei-
hauptkommissarin Sabine Römer begrüßen.
Sie führte überaus interessant und gespickt mit Beispielen durch 
das Thema und beantwortete die Fragen der Teilnehmenden. Nicht 
nur schon „ältere“ Erkenntnisse der Polizei wurden erörtert, sondern 
auch die neuesten Maschen der Betrüger, die meist organisiert und 
immer brutaler vorgehen.
Die Informationen waren ein Gewinn und PHK Römer gab noch 
„Hausaufgaben“ zur Erhöhung der Sicherheit – insbesondere beim 
Tätigwerden im Internet – auf.

Gottesdienste und
kirchliche Nachrichten

Kath. Kirchengemeinde  
St. Josef, Trippstadt

Gottesdienste
Sonntag, 30.07.2023
9.30 Uhr Heilige Messe für Claus Mühlberger
Sonntag, 06.08.2023
9.30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 13.08.2023
9.30 Uhr Heilige Messe
Gottesdienste in Maria Schutz:
Samstag
17.00 Uhr
und Sonntag
11.00 Uhr
Das Pfarrbüro ist vom 03.07.2023 – 11.08.2023 wegen Urlaub 
geschlossen.
Das Pfarrbüro in Trippstadt ist dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet und befindet sich in den Räumen des Rathauses, Steig-
gasse 12. Telefonisch erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 
06306/9929746.
Ausserhalb der Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte an das Zentral-
büro Maria Schutz, Kaiserslautern, Telefon: 0631/34121-0.
E-mail: pfarramt.kl.maria-schutz@bistum-speyer.de

Kath. Pfarrei Hl. Namen Jesu, Landstuhl
Samstag, 29.07.2023
10.30 Uhr Landstuhl, St. Andreas, Tauffeier für Paul und Leo 

Rosinus
14.00 Uhr Kindsbach, Mariä Heimsuchung, Trauung der Braut-

leute Ann-Kathrin Mathes geb. Lickteig und Philipp 
Mathes mit Taufe des Kindes Ruben Elias Mathes

17.30 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Vorabendmesse
17.30 Uhr Hauptstuhl, St. Ägidius, Vorabendmesse
18.00 Uhr Kindsbach, Mariä Heimsuchung, Vorabendmesse
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Vorankündigung:
Der Evangelische Krankenpflegeverein Bruchmühlbach lädt ein 
zur Jahreshauptversammlung am Samstag, 16. September 2023, um 
14.00 Uhr in der Evangelischen Kirche Bruchmühlbach.
Die Tagesordnung umfasst unter anderem folgende Punkte:
• Jahresrechnung und Kassenprüfungsbericht 2022
• Jahresrechnung und Kassenprüfungsbericht 2023 bis September 

2023
• die Entlastung des Vorstandes
• Neuwahlen
• die Zukunft des Vereins

Im Namen des Vorstandes
Ulrike Wahl-Risser, Pfarrerin

Das Protestantische Pfarramt Bruchmühlbach ist zur Zeit nur 
telefonisch oder per Mail erreichbar.
Prot. Pfarramt Bruchmühlbach
Alessa Holighaus - Pfarrerin der Evangelischen Kirche der Pfalz im 
Dekanat Homburg
Eichenhübel 14, 66892 Bruchmühlbach
Tel. 06372-6761, e-mail: pfarramt.bruchmuehlbach@evkirchepfalz.de

Protestantische Kirchengemeinde 
Schopp-Linden-Krickenbach

Gottesdienste zum 8. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: „Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts 
ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.“ (Epheser 5,8b.9)
Sonntag, 30. Juli 2023:
9.30 Uhr Linden, mit Taufe
10.30 Uhr Krickenbach

 

 

 

 

 

 
 

 

Bürozeiten im Pfarramt (Frau Müller)
Mittwoch und Freitag von 9-12 Uhr.
Für Gespräche und Ihre persönlichen Anliegen bin ich – soweit es mir 
möglich ist – immer da. Bitte sprechen Sie mir auch auf den Anruf-
beantworter, damit ich Sie zurückrufen kann. Warten Sie bitte das 7. 
Klingelfreizeichen ab, bis der Anrufbeantworter Ihre Nachricht auf-
zeichnen.

Wir bedanken uns von Herzen bei Herrn Brödel und wünschen ihm 
für seine Zukunft alles erdenklich Gute und weiterhin so viel Spaß 
und Erfolg auf seinem weiteren Werdegang und bei weiteren tollen 
Projekten.

Das Kita Team

Elias Brödel, mit seiner Praxisanleitung Jessica Bohl

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Landstuhl (Baptisten)

Am Rathaus 5 in Landstuhl
Herzliche Einladung zu unserm Gottesdienst am Sonntag um 10.00 
Uhr, parallel Kindergottesdienst, am ersten Sonntag im Monat mit 
Abendmahl.
www.baptisten-landstuhl.de

Prot. Kirchengemeinde Trippstadt-
Stelzenberg-Mölschbach

Gottesdienst
Am 30. Juli 2023
Trippstadt 17.00 Uhr Prot. Kirche
Der Gottesdienst wird nach der Ordnung eines Gebetes der Commu-
nauté in Taizé gestaltet. Kurze, immer wiederholte Gesänge schaffen 
eine Atmosphäre, in der man konzentriert beten kann. Das medi-
tative Singen macht bereit, auf Gott zu hören. Herzliche Einladung 
dazu!
Kirchenchor: probt dienstags von 19-20 Uhr im Gemeindehaus
Posaunenchor: probt donnerstags ab 19 Uhr
Pfarrerin Höflich ist bis auf Weiteres erreichbar:
Höfflerstr. 18, 67659 Kaiserslautern
Telefon: 0631/75115,
Email: pfarramt.trippstadt@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinden 
Bruchmühlbach-Vogelbach-Hauptstuhl

Sonntag, 30.7.2023
10:00 Uhr Festlicher Gottesdienst in Hauptstuhl zur Verabschie-

dung von Kirchendienerin Adelheid Schneider.
Unsere langjährige Kirchendienerin Adelheid Schneider feiert in die-
sem Jahr 50 Jahre Dienstjubiläum. Sie verabschiedet sich nach 50 
Jahren in den Ruhestand. In einem festlichen Gottesdienst mit vielen 
Beteiligten wollen wir Frau Schneider mit ganz viel Herzenswärme 
und Segen in den Ruhestand verabschieden. Anschließend gibt es 
Kaffee und Kuchen im Gemeindesaal.
Wir laden auch Sie herzlich ein, die Verabschiedung von Frau Schnei-
der mit uns zu einem wundervollen und unvergesslichen Ereignis 
werden zu lassen!
Sonntag, 6.8.2023
10:00 Uhr Gottesdienst in Bruchmühlbach mit Lektorin Hanne 

Schwab
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geboten hat. Am Sonntag spielt der Musikverein Bann einen zünf-
tigen Frühschoppen. Anschließend spielen unsere Musikbande und 
das Schülerorchester. Weiter geht es mit dem Musikverein Kindsbach 
und Lätitia Weselberg. Zum Schluss spielt die Stadtkapelle aus Pirma-
sens. Im Laufe des Sonntags gibt es dann noch unser Entenrennen 
und ein Schinkenschätzen. Für unsere Kleinen gibt es neben Kinder-
schminken auch eine Hüpfburg. Für alle gibt es wieder unser leckeres 
Kuchenbuffet.
Für die zwei Tage ist ein Shuttle Service für Horbach, Steinalben und 
Hermersberg eingerichtet.
20.08.2023 Schnapsgassenfest Hermersberg, Großes Orchester 

14.00 bis 17.00 Uhr
25.08.2023 Kerwe in Kindsbach, mit dem Großen Orchester 20.30 

bis 23.30 Uhr
26.08.2023 Freundeskreis Carentan in Waldfischbach mit dem 

Großen Orchester
19.00 bis 22.00 Uhr

Kartierungsarbeiten zur Verstärkung des 
110-kV-Netzes bei Kaiserslautern

Um der Energiewende und den Leistungsanfragen aus der Industrie 
gerecht zu werden, müssen Netzbetreiber die Stromnetze verstär-
ken. Die Pfalzwerke Netz AG baut die 110-kV-Freileitungstrasse zwi-
schen Miesau und Kaiserslautern aus.
2025 soll das Planfeststellungsverfahren zur Genehmigung des Aus-
baus eingeleitet werden, der Bau soll 2027 beginnen und 2030 abge-
schlossen werden. Hierzu werden bis März 2024 Kartierungsarbeiten 
am Trassenverlauf durchgeführt. Diese sind notwendig, um das Vor-
haben mit dem Natur- und Artenschutz zu vereinbaren (siehe auch 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) § 44 Absätze 1 und 2).
Die Kartierung der Flora und Fauna ist abgestimmt auf die jeweiligen 
Artengruppen. Ausgeführt werden die Kartierungsarbeiten durch 
das Ingenieurbüro L.A.U.B. GmbH als Begehungen und Sichtbeob-
achtungen. Dafür müssen auch private sowie land- oder forstwirt-
schaftlich genutzte Wege und im Einzelfall Grundstücke betreten 
bzw. befahren werden. Die Kartierungsarbeiten verursachen keine 
Schäden. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, wer-
den diese durch die Pfalzwerke Netz AG beseitigt oder entschädigt.
Eine Übersicht der Flurstücke in Bruchmühlbach-Miesau, Hütschen-
hausen, Hauptstuhl, Ramstein-Miesenbach, Landstuhl, Kindsbach 
und Kaiserslautern finden Sie unter www.pfalzwerke-netz.de/netz-
ausbau-kl.
Weitere Infos unter: E-Mail: netzausbau@pfalzwerke-netz.de oder 
Telefon: 0621-585-2988

Energietipp der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz

Innen- oder Außendämmung?
(VZ-RLP / 26.07.2023)
• Bei der Außendämmung ist eine dickere Dämmschicht möglich, 

so dass eine größere Dämmwirkung erreicht wird, die je nach 
Jahresszeit für einen besseren Hitze- oder Kälteschutz sorgt.

• Außerdem wird dabei der Wohnraum nicht verkleinert, die Däm-
mung ist bautechnisch einfacher auszuführen und Wärmebrü-
cken können vollständig überdeckt werden.

• Sollte nur eine Innendämmung in Frage kommen, darf keine 
warme Raumluft hinter die Dämmkonstruktion gelangen, sonst 
kann es zu Wasserdampfausfall und Feuchteschäden kommen.

• Hierzu und zu allen Fragen des Energiesparens in Haus und 
Haushalt beraten die unabhängigen Energieberater: innen der 
Verbraucherzentrale nach Terminvereinbarung.

Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich. Der Energieberater hat am Mittwoch, den 02.08.23 
Sprechstunde: Am Vormittag in der Verbraucherberatungsstelle Kai-
serslautern in der Fackelstraße 22 und am Nachmittag im Referat 
Umweltschutz, Rathaus Nord, Lauterstraße 2. Anmeldung unter: 
(0631) 92881 oder 365 1150.
In Otterberg ist am Donnerstag, den 17.08.23 von 15.00 – 18.00 
Uhr telefonische Sprechstunde. Anmeldung unter 0800 60 75 600 
(kostenfrei).
Energietelefon der Verbraucherzentrale
0800 60 75 600 (kostenfrei)
montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr,
dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr

VZ-RLP

Kontakt: Prot. Pfarramt, Waldstr. 12, 67707 Schopp, Tel. 
06307/395, e-mail: pfarramt.schopp@evkirchepfalz.de.
Unsere Kirchengemeinde im Internet unter: www.kirchen-in-kl.
de/schopp/ oder auf YouTube unter „Schopp-Linden-Kricken-
bach“.

Prot. Pfarramt Mittelbrunn
Samstag, 30.7.2023
18 Uhr Gottesdienst in Knopp
Achtung!
Im August wird es jeden Sonntag nur einen Gottesdienst geben. Er 
findet um 10 Uhr statt und wird das Thema haben „... bis ans Ende 
der Welt“.
Konfirmanden- und Präparandenunterricht beginnen (wieder) im 
September.
Pfarrerin Stephanie Nolte
Kirchenstr. 12a
66851 Mittelbrunn

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde 
Landstuhl (Baptisten)

Am Rathaus 5 in Landstuhl.
Herzliche Einladung zu unserm Gottesdienst am Sonntag um 10.00 
Uhr, parallel Kindergottesdienst, am ersten Sonntag im Monat mit 
Abendmahl.
www.baptisten-landstuhl.de

Protestantische Kirche Landstuhl-Atzel
Die protestantische Kirchengemeinde Landstuhl-Atzel lädt am kom-
menden Samstag, 29.07.2023, 10.30 Uhr, im Anschluss an das Kinder-
zeltlager zu einem Gottesdienst mit Pfarrer Rüdiger Hofmann auf 
dem Gelände des Freizeithauses Labach ein.
Die Sonntagsgottesdienste in Oberarnbach und auf der Atzel finden 
wie gewohnt statt.
Der Mittwochstreff Café Kirchenkuchen bleibt in der Zeit der Schul-
ferien geschlossen und öffnet wieder am 06. September, 14 Uhr.
Vorankündigung: Am Mittwoch, 30. August, 9 – 11 Uhr findet bereits 
das nächste Frauenfrühstück in der Pauluskirche Landstuhl-Atzel 
mit Pfarrerin Carola Hofmann statt. Am Samstag, 02. September, 18 
Uhr, lädt die Kirchengemeinde zu einem Konzert mit Sängerinnen, 
Sängern und Instrumentalisten der koreanischen Gemeinde in die 
Kirche ein. (bor.)

Ev. Freikirche – Calvary Chapel 
Kaiserslautern e.V.

Kindsbach, Industriestr. 50
Im Internet finden Sie uns unter: www.cck-town.org
Unser Gottesdienst (Englisch/Deutsch) findet jeden Sonntag um 
11.00 Uhr statt.
Wir würden uns über Ihren Besuch freuen.

Sonstige Mitteilungen

Moosalbtalber Blasmusik e. V. Steinalben
Probenfreie Zeit ist wie folgt:
MBGO letzte Probe 14.07. und erste Probe wieder am 18.08.
Jugend letzte Probe 22.07. und erste Probe wieder am 09.09.
Spätzünder keine Probe 16.08 und 30.08.
Vorschau:
05. & 06.08.2023 Achtung nächste Woche ist es soweit?
Es werden noch Helfer benötigt bitte in die Liste eintragen
Mühlenfest auf der Geiselberger Mühle unser großes Sommer-
fest!
2 Tage volles Programm mit unserem bekannten großen Essensan-
gebot.
Wie Hähnchen, Schwenker, Hooriche, Grombeerpannkuche, Gyros, 
Würste, Frikadellen, Wurstsalat, Bratkartoffeln, Pommes und Lachs-
weck.
Neben den 2 Getränkeständen gibt es auch unsere Mühlenbar. Alles 
mit Getränken gut bestückt.
Samstags gibt es die Eröffnung mit unseren Spätzündern und dann 
spielt der Musikverein Lemberg. Zum Abschluss kommt wieder die 
Band „Calm and Exciting“ die auch schon letztes Jahr eine tolle Show 
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Bürgersprechstunde des SPD-
Landtagsabgeordneten Daniel Schäffner
Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner bietet allen Bür-
gerinnen und Bürgern seines Wahlkreises Bürgersprechstunden an. 
Die persönlichen Gespräche können im Wahlkreisbüro, Schloßstr. 4, 
in Landstuhl stattfinden. Ebenso kann die Sprechstunde telefonisch 
oder auch vor Ort erfolgen. Termine können gerne vorab unter der 
Nummer 06371/ 9468774 oder per E-Mail: kontakt@daniel-schaeff-
ner.de, vereinbart werden.

Sprechstunden des 
Landtagsabgeordneten Marcus Klein

Sie können sich mit allen Bürgeranliegen, bei Problemen mit Behör-
den oder Anregungen an den Landtagsabgeordneten Marcus Klein 
(CDU) wenden. Auch persönliche Sprechstunden vor Ort sind wieder 
möglich; zu Ihrer Sicherheit selbstverständlich unter Einhaltung der 
Hygieneregeln. Zur Terminabsprache und Kontaktaufnahme melden 
Sie sich gerne entweder telefonisch über Telefonnummer 06371-
9548707 (Büro/Anrufbeantworter) oder per Mail an buero@marcus-
klein.info.

Gemeindeschwester Plus
Andrea Rihlmann
Fachkraft des Landkreises Kaiserslautern im Lan-
desprogramm
Gemeindeschwester plus

Telefon: 0631/7105-333
e-mail: andrea.rihlmann@kaiserslautern-kreis.de
Persönlicher Kontakt nach vorheriger telefonischer Absprache

Sprechstunde mit Angelika Glöckner
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner bietet allen 
Bürgerinnen und Bürgern Sprechstunden an. Wir bitten vorab um 
eine telefonische Terminabsprache unter 06331 - 719 32 57 oder per 
E-Mail unter: angelika.gloeckner@bundestag.de.

Ärztetafel 
Praxis Dr. med. Michael Gebhardt

Facharzt für Allgemeinmedizin
Jakobstr. 11 · 66851 Queidersbach · Tel. 06371/912078

Wir machen Urlaub vom 14.08.2023 
bis einschließlich 30.08.2023.

Liebe Patienten, bitte denken Sie rechtzeitig an Ihre 
Medikamente und Überweisungen.

Vertretung erfolgt durch die umliegenden Ärzte!

Dachdecker- und Malerarbeiten
• Eigener Gerüstbau • Zimmerarbeiten • Asbestsanierung

• Spenglerarbeiten • Maler- u. Verputzarbeiten aller Art 
• Dachrinnen- und Dachreparaturen aller Art

Ihr Ansprechpartner: Herr Edinger, Tel.: 0176 66677811

+++ Zuverlässig +++ Unkompliziert +++ Garantiert +++

B E I L A G E N - S E RV I C E 
KontaKt: beilagen@wittich-foehren.de



 Amtsblatt
Verbandsgemeinde Landstuhl

mit den amtlichen bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Landstuhl

Ausgabe 30

Jahrgang 2023

Mittwoch, 26. Juli 2023



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 2 Ausgabe 30/2023 - Mittwoch, 26. Juli 2023

Bezirkspolizeibeamte
für Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, Trippstadt
Frau Simone Millgramm-Denzer  ................................................. 0631/369-2224
E-Mail: pikaiserslautern2@polizei.rlp.de
für Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Landstuhl, Mittelbrunn, Oberarnbach
Frau Christine Schad .....................................................Telefon: 06371/805-1823
Herr Robin Ludes ............................................................ Telefon: 06371-805-1822
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de

Bürgersprechstunde  
der Bezirkspolizei Landstuhl im Rathaus

Die Bürgersprechstunde der Bezirkspolizeibeamten für die Sickingen-
stadt Landstuhl sowie die Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, 
Mittelbrunn und Oberarnbach findet im Landstuhler Rathaus im 1.OG, 
Zimmer 120 am 01. Donnerstag im Monat mit PK Robin Ludes von 16:00 
Uhr bis 18:00 Uhr und am 03. Donnerstag im Monat mit PKin Christine 
Schad von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr statt.

Verbandsgemeindewerke/Stadtwerke Landstuhl
Öffungszeiten: Bahnstraße 80, Landstuhl
Die Verbrauchsabrechnung im Zimmer 1-01, 1. OG, ist ab 22.05.2023 
vorübergehend wie folgt geöffnet:

Montags bis Mittwochs nur nachmittags 14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstags ganztätig 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitags nur vormittags 08:30 bis 12:00 Uhr
So finden Sie uns im Internet:
www.verbandsgemeindewerke-landstuhl.de
www.stadtwerke-landstuhl.de
E-Mail-Adresse in allen Angelegenheiten:, werke@landstuhl.de

Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeindewerke 
 und Stadtwerke Landstuhl

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in der gesamten Verbands-
gemeinde Landstuhl  ................................................................Tel.: 06371/912250

Rufbereitschaft der Versorgungswerke
Stromversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Landstuhl
(Pfalzwerke Netz AG) ...............................................................Tel.: 0800 / 7977777
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Krickenbach, Linden, 
Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt Tel.: 0800/8456789
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Bann und Hauptstuhl 
(Pfalzgas) .......................................................................................Tel.: 0800/1003448
Gastechnische Störungen in Landstuhl und den Ortsgemeinden Kinds-
bach und Mittelbrunn ..............................................................Tel.: 06371/912250

Forstamt Kaiserslautern
Privatwaldbetreuer Büffel Daniel
Zuständig für alle Privatwälder in der Gemarkung Bann, Krickenbach, Lin-
den, Mittelbrunn, Oberarnbach, Queidersbach
Rufnummer: 0152-28850995, E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de

Öffnungszeiten Warmfreibad Trippstadt

Montags von 12:00 -19:00 Uhr
Dienstag bis Sonntag von 10.00 – 19.00 Uhr
Ab 15.Mai geöffnet – witterungsbedingt
Bitte achten Sie auf die aktuellen Hinweise auf unserer 
Homepage www.cubo-sauna.de/baeder/trippstadt 

Tel. 06306-701495

Öffnungszeiten Naturerlebnisbad

Täglich von 10.00 – 19.00 Uhr
Ab 15.Mai geöffnet – witterungsbedingt
Bitte achten Sie auf die aktuellen Hinweise auf unserer 
Homepage www.cubo-sauna.de/baeder/naturerlebnis-

bad  Tel. 06371-130571

Verbandsgemeinde
Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung

Kaiserstraße 49, Landstuhl
Montag - Mittwoch v. 08.30 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 08.00 - 18.00 Uhr durchgehend geöffnet.
Freitag von 08.30 - 12.00 Uhr
Telefon: 06371/83 - 0, Telefax: 06371/83 - 101
E-Mail: vg@landstuhl.de

Öffnungszeiten Schul- und Sozialverwaltung
Die Schul- und Sozialverwaltung ist mit Ausnahme der Donnerstage täg-
lich von 08.30 bis 12.00 Uhr geöffnet. Donnerstags ist von 08.00 bis 18.00 
Uhr geöffnet. An den anderen Nachmittagen besteht jedoch die Mög-
lichkeit Termine nach Vereinbarung wahrzunehmen.

Sprechstunden der Verwaltung 
 in den Ortsgemeinden

Krickenbach: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Di. 17.00 - 18.00 Uhr
Linden: Mi. 10.30 - 11.30 Uhr Mo. 18.30 - 19.30 Uhr
Queidersbach: Mi. 09.00 - 10.00 Uhr Mo. 17.00 - 18.00 Uhr
Schopp: Di. 10.30 - 11.30 Uhr Di. 18.30 - 19.30 Uhr
Stelzenberg: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Do. 16.00 - 17.00 Uhr
Trippstadt: Di. 10.30 - 12.00 Uhr Do. 17.30 - 19.00 Uhr
Nach telefonischer oder online Terminvereinbarung
Tel. 06371/83125 oder unter www.landstuhl.de

Sprechstunden des Schiedsmanns
nach Vereinbarung über  ................................................Telefon 063 71 /83-491.

Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten  
der Verbandsgemeinde Landstuhl Silke Wallé

Jeden letzten Donnerstag im Monat, 17.00 - 18.00 Uhr, Rathaus, Kaiser-
straße 49, Landstuhl, Zimmer 127 (1. OG) oder nach telefonischer Verein-
barung ............................................................................................. Tel. 06371 / 83110
gleichstellung-vglandstuhl@web.de

Sprechstunde des Beirates für Migration und 
Integration des Landkreises Kaiserslautern

Die Sprechstunden des Beirates für Migration und Integration des Land-
kreises Kaiserslautern finden jeden Donnerstag von 16:00 bis 18:00 
Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 0159/04094168 oder 
0631/7105-414 mit Herrn Sofronios Spytalimakis in der Kreisverwaltung 
Kaiserslautern, Lauterstraße 8, 67657 Kaiserslautern, Zimmer 120 statt.
Vorherige Terminvereinbarung für die Verbandsgemeinde Landstuhl bei 
Herrn Sofronios Spytalimakis unter 0159/04094168 oder Herrn Mario Faß 
unter 0175/3662818.

Die Verbandsgemeinde Landstuhl im Internet
So finden Sie uns im Internet unter: http://www.landstuhl.de
E-Mail-Adressen der Verbandsgemeindeverwaltung
in allen Angelegenheiten: vg@landstuhl.de

Direkter Kontakt
• Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt:

peter.degenhardt@landstuhl.de
• Amtsblatt, Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit: amtsblatt@landstuhl.de
• Einwohnermeldeamt: einwohnermeldeamt@landstuhl.de
• Standesamt: standesamt@landstuhl.de
• Ordnungsamt: ordnungsamt@landstuhl.de
• Gewerbeamt: gewerbeamt@landstuhl.de
• Bauamt: bauamt@landstuhl.de
• Friedhofsamt: friedhof@landstuhl.de
• Tourist-Information: tourismus@vglandstuhl.de
• Datenschutzbeauftragter: datenschutz@landstuhl.de
• Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Programme bitten 

wir, Email-Anhänge ausschließlich in den Formaten Word97-2003 
(doc), Excel97-2003 (xls), jpg, 7z oder Adobe-PDF an uns zu senden.Die 
Größe einzelner Emails darf 7 MB nicht überschreiten.

Verbandsgemeinde Landstuhl Amtsblatt - Online
Die Online-Ausgabe des amtlichen Teils des Amtsblattes der Verbands-
gemeinde Landstuhl finden Sie im Internet unter: www.landstuhl.de. 
Klicken Sie im Internet unter: www.landstuhl.de. Klicken Sie auf der Start-
seite unter AKTUELL auf „Amtsblatt“. Die gewünschte Ausgabe können 
Sie dann zum Lesen als PDF-Datei auf Ihren PC herunterladen.
Archivanfragen nach älteren Ausgaben richten Sie bitte an die Amtsblatt-
Redaktion: E-Mail: amtsblatt@landstuhl.de

Öffnungszeiten - Sprechstunden
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Stiftung 
„VG Landstuhl hilft“

Die Stiftung „VG Landstuhl hilft“ wurde im Jahr 2022 
gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinnützige 
und mildtätige Stiftungszwecke im Gebiet der Verbands-
gemeinde Landstuhl mit ihren Ortsgemeinden Bann, 
Hauptstuhl, Kindsbach, Krickenbach, Linden, Mittelbrunn, 
Oberarnbach, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, Tripp-
stadt und der Sickingenstadt Landstuhl zu unterstützen, 
insbesondere

• des öffentlichen Gesundheitswesens
• der Jugendhilfe
• der Altenhilfe
• von Kunst und Kultur
• des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
• der Bildung und Ausbildung
• des Naturschutzes und der Landschaftspflege
• des Wohlfahrtwesens
• der Rettung aus Lebensgefahr
• des Feuerschutzes
• des Sports
• der Heimatpflege und Heimatkunde
• mildtätiger Zwecke sowie
• des bürgerschaftlichen Engagements zu Gunsten 

gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke.

Helfen auch Sie uns, die gemeinnützigen, mildtätigen, sozi-
alen und ehrenamtlichen Einrichtungen und Institutionen 
in unserer Verbandsgemeinde zu unterstützen.
Die Stiftung „VG Landstuhl hilft“ wird im Rahmen des Kon-
zeptes der „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Kaiserslau-
tern“ geführt.
Bitte spenden Sie jetzt online! Jede Spende hilft!

Den QR-Code einfach über die Fotofunk-
tion des Smartphones scannen oder 
alternativ die Startseite www.stifterge-
meinschaft.de aufrufen, über das Suchfeld 
die Stiftung finden und dort spenden.

Jetzt kostenlos registrieren 
und Redakteur werden!

→ meinwittich.wittich.de

Unser Herz 

schlägt 

lokal!

Verbandsgemeinde

Landstuhl
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Stellenausschreibung
Bei der Verbandsgemeinde Landstuhl ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle
einer/s Fachangestellten für Bäderbetriebe
in der CUBO Sauna & Wellness-Anlage, dem 
NaturerlebnisBad sowie dem Warmfreibad 

Trippstadt (m/w/d)
in Vollzeit zu besetzen. Die Einstellung erfolgt unbefristet.
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
• Sauna- und Aufsichtsdienst mit Durchführung von Aufguss-

Zeremonien im Schichtdienstbetrieb,
• Badeaufsicht,
• Reinigungs- und Unterhaltungsarbeiten innerhalb der Anlage 

und im Außengelände.
Folgende fachliche und persönliche Qualifikationen erwar-
ten wir:
• Rettungsschwimmerabzeichen in Silber
• Kenntnisse und Erfahrung im Saunabetrieb sind von Vorteil
• Bereitschaft zur Schichtarbeit im Rahmen der Öffnungszeiten 

der Anlage
• freundliche, diskrete Umgangsformen
• kundenorientierte Arbeitsweise
• soziale Kompetenz, wie Kommunikationsfähigkeit, Team- und 

Kooperationsfähigkeit, gepflegtes Erscheinungsbild;
• körperlich belastbar
Die Eingruppierung ist in der Entgeltgruppe 5 TVöD vorgesehen. 
Die Verbandsgemeinde Landstuhl gewährleistet die berufliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern. Schwerbehinderte 
Menschen werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevor-
zugt berücksichtigt.
Auskunft erteilt Ihnen Herr Simon Lang unter der Telefonnum-
mer: 06371 – 130267.

Bitte richten Sie Ihr Bewerbungsschrei-
ben bis 30. Juli 2023 an die Verbandsge-
meindeverwaltung Landstuhl, Abteilung 
1, Fachbereich Personal und Organisation, 
Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl, oder 
Online über unser Bewerbungsportal

Landstuhl, den 03.07.2023
Gez. Dr. Peter Degenhardt

Bürgermeister

Verbandsgemeinde

Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
Erteilung der gehobenen Erlaubnis gemäß § 8 ff, § 15 WHG i. V. 
m. § 14, § 16 LWG für die Einleitung von gereinigtem Abwasser 
aus der Kläranlage Mittelbrunn und von mit Abwasser vermisch-
tem Niederschlagswasser (Mischwasser) aus dem Stauraumka-
nal Mittelbrunn in die Wallhalbe (Stuhlbach)
Öffentliche Auslegung
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd – Regionalstelle Was-
serwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, hat mit Datum vom 
11.07.2023 den o. g. Bescheid erlassen.

1. Gem. § 108 LWG i. V. m. § 74 Abs. 4 VwVfG wird eine Ausferti-
gung des Erlaubnisbescheides mit samt Plansatz in der Zeit vom 
27.07.2023 bis einschließlich 11.08.2023 bei den Verbandsge-
meindewerken Landstuhl, Bahnstraße 80, 66849 Landstuhl, Zim-
mer Nr. 201, zu den üblichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme 
öffentlich ausgelegt.

2. Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Erlaubnisbescheid gegen-
über den nicht bekannten Betroffenen als zugestellt.

3. Rechtsbehelfe gegen die Erlaubniserteilung können grundsätz-
lich nur von Personen eingelegt werden, die im förmlichen Ver-
fahren bereits form- und fristgerecht Einwendungen erhoben 
haben.

66849 Landstuhl, den 18.07.2023
Verbandsgemeindewerke
gez. Armbrust, Werkleiter

Sonstige amtliche Mitteilungen

Der Einreicher ist für die vom ihm an das Amtsblatt zur Veröffentli-
chung eingereichten Inhalte selbst verantwortlich. Der Einreicher 
stellt die Verbandsgemeinde Landstuhl von allen Ansprüchen 
frei, die Dritte gegen die Verbandsgemeinde Landstuhl wegen 
der Verletzung eigener Rechte durch Inhalte des Einreichers 
geltend machen. Im Falle einer erfolgreichen Inanspruchnahme 
durch Dritte ist der Einreicher zum Ersatz des Schadens verpflich-
tet, der der Verbandsgemeinde Landstuhl dadurch entsteht. 
Dazu zählen auch Kosten der Rechtsverfolgung.

Übergabe der Ehrenamtskarten an die 
Organisatorinnen des Café Harmonie  

in Hauptstuhl
Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt überreichte den Organisatorin-
nen des Café Harmonie in Hauptstuhl am Donnerstagnachmittag 
des 20.07.2023 im Landstuhler Rathaus jeweils die Ehrenamtskarte 
des Landes Rheinland-Pfalz.
Die zehn Damen organisieren seit 2019 monatlich mit dem Café Har-
monie ein kontinuierliches, niedrigschwelliges und unverbindliches 
Angebot für Senior*innen aus Hauptstuhl. Der Bürgermeister dankte 
den Organisatorinnen für ihr ehrenamtliches Engagement und 
betonte, dass sich viele Senior*innen bestimmt immer sehr auf das 
gesellige Beisammensein und darüber hinaus auch auf die immer 
wieder angebotenen, jahreszeitlich abgestimmten Vorträge, Work-
shops und Feiern freuen.
Nach der offiziellen Übergabe der Ehrenamtskarten bestand die 
Möglichkeit zum Austausch bei einem kleinen Umtrunk.
Mit der Ehrenamtskarte des Landes Rheinland-Pfalz sind in der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl Vergünstigungen bei Eintrittspreisen, 
etwa im Naturerlebnisbad Landstuhl oder dem Warmfreibad Tripp-
stadt sowie bei kulturellen Veranstaltungen z.B. in der Stadthalle 
Landstuhl, der Kulturfabrik in Linden oder Vergünstigungen bei der 
Benutzungsgebühr für Hallen in einigen Ortsgemeinden verbunden.

Bitte beachten Sie bei  
Texteinreichungen

Hervorhebungen wie unterstreichen, 
kursiv oder Großbuchstaben können bei 

Texten nicht übernommen werden.
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Aus unserer Feuerwehr

Übungen unserer Wehreinheiten

Die Übungen 
unserer Wehreinheiten 
finden wie folgt statt:

Aktive

Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Bann Jeden Montag ab 19.00 Uhr,

Feuerwache Bann
Hauptstuhl Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr,

Feuerwache Hauptstuhl
Kindsbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr,

Feuerwache Kindsbach
Krickenbach Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr,

Feuerwache Krickenbach
Landstuhl Jeden Dienstag ab 19.00 Uhr,

Feuerwache Landstuhl
Linden Jeden Montag ab 18.30 Uhr,

Feuerwache Linden
Mittelbrunn Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr,

Feuerwache Mittelbrunn
Oberarnbach Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr,

Feuerwache Oberarnbach
Queidersbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr,

Feuerwache Queidersbach
Schopp Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr,

Feuerwache Schopp
Stelzenberg Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr,

Feuerwache Stelzenberg
Trippstadt Jeden Montag ab 20.00 Uhr,

Feuerwache Trippstadt

Jugendfeuerwehren
Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Kindsbach Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr,

Feuerwache Kindsbach
Krickenbach Jeden Mittwoch 17.30 - 18.30 Uhr,

Feuerwache Krickenbach
Landstuhl Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr,

Feuerwache Landstuhl
Linden Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr,

Feuerwache Linden
Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr,

Feuerwache Queidersbach
Schopp Jeden Dienstag 17.30 - 19.30 Uhr,

Feuerwache Schopp
Trippstadt Jeden Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr,

Feuerwache Trippstadt

Bambinifeuerwehr
Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Landstuhl Jeden Freitag 18:00-19:00 Uhr

Feuerwache Landstuhl
Schopp Jeden Dienstag 16:30 - 17:30 Uhr,

Feuerwache Schopp
Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 19.00 Uhr,

Feuerwache Queidersbach
Stelzenberg Jeden zweiten 

Montag
17:00 - 18:00 Uhr,
Feuerwache Stelzenberg

Stellenausschreibung

Die Verbandsgemeinde Landstuhl bietet zum 
01.08.2023 einen

Ausbildungsplatz
für die Ausbildung zur/zum

Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
an.
Die Ausbildung ist vornehmlich als Erstausbildung gedacht.
Die Ausbildungsdauer zur/zum Fachangestellte/r für Bäderbe-
triebe beträgt 3 Jahre und beinhaltet sowohl die Ausbildung in 
den jeweiligen Standorten CUBO Sauna & Wellness Anlage und 
Naturerlebnisbad Landstuhl sowie Warmfreibad Trippstadt als 
auch in der Berufsschule in Trier.
Wir erwarten von unseren Auszubildenden:
• mindestens den Schulabschluss der mittleren Reife;
• überdurchschnittliche schulische Leistungen;
• Selbstständigkeit im Denken und Handeln, Kontaktfreudig-

keit, Teamfähigkeit, ein diskretes und freundliches Auftreten 
sowie ein hohes Maß an Fleiß und Engagement.

Wir bieten unseren Auszubildenden:
• eine anspruchsvolle Ausbildung im öffentlichen Dienst und 

eine tarifgerechte Bezahlung.

Bewerbungen von Schwerbehinderten wer-
den bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.
Bitte richten Sie Ihre ausführlichen Bewer-
bungsunterlagen bis zum 30.07.2023 an 
die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl

Abteilung 1, Fachbereich Personal und 
Organisation,

Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl
oder per Email an bewerbung@landstuhl.de

oder Online über unser Bewerbungsportal
Landstuhl, den 03.07.2023
gez. Dr. Peter Degenhardt

Bürgermeister

Tourist-Information

Tourist-Info VG Landstuhl
Geschäftsstelle Zentrum Pfälzerwald Touristik
Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/13 000 12
tourismus@vglandstuhl.de
www.landstuhl.de
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 09.00 - 12.00 Uhr 
und 13.00 - 16.00 Uhr

Mountainbikepark Pfälzerwald e.V.
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt
Telefon 06306 9923960
info@mountainbikepark-pfaelzerwald.de
www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de
www.facebook.com/mountainbikepark/
www.instagram.com/mtbparkpfaelzerwald/
Tourist-Information Luftkurort Trippstadt
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/3 41
info@trippstadt.de, www.trippstadt.de
Öffnungszeiten:
Mo-Frei: 08.00 - 12.00 Uhr .

Tourist-Informationen 

www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 6 Ausgabe 30/2023 - Mittwoch, 26. Juli 2023

Schulabschluss an der Realschule plus 
Queidersbach

Dieses Jahr verabschiedete sich am 14. Juli 2023 der Abschlussjahr-
gang 2023.

Frau Gregov begrüßte mit einer Rede die Gäste und die Abschluss-
schüler/innen der 10. Klasse.
Die Schüler/innen gestalteten ihre Feier mit abwechslungsrei-
chen Beiträgen, in denen sie Ihre Studienfahrt nach Berlin und die 
Abschlussfahrt nach Köln lebendig werden ließen. Bei einem Quiz 
konnte bewiesen werden wie gut Lehrer/innen und Schüler/innen 
die Schule und die Abschlussklasse kennen. Auch im Rahmen von 
Abschlussreden konnten alle die vergangen Jahre mit Höhen und 
Tiefen Revue passieren lassen und sich an die mehrheitlich schönen 
gemeinsamen Momente erinnern.
Der Höhepunkt der Feier aber war die Übergabe der Zeugnisse:
So wurde 18 mal der „Qualifizierte Sekundarabschluss I“ und 9 mal 
der „Abschluss der Berufsreife“ verliehen.
Besonders geehrt wurde Hannah Seitz für das beste Abschluss-
zeugnis.
Weitere Preise erhielten:
- für besonderes Engagement durch eine Urkunde der Ministerin:
Yelyzaveta Belkova und Jannes Grünefeld
- im Rahmen der Initiative „Politik attraktiver machen“ durch Herr 
Moritz Behncke:
- für besondere Leistungen im Fach Geschichte: Milo Bierwisch
- für besondere Leistungen im Fach Sozialkunde: Marcel Heidrich
Die neun Abschlussschüler/innen der 9. Klasse wünschten sich einen 
kleineren Rahmen für Ihre Verabschiedung. Nach dem Überreichen 
der Abschlusszeugnisse traf man sich zu einer gemeinsamen Aktion 
auf dem Schulhof.
Hier pflanzte die Klasse im Gedenken an die gemeinsam verbrachte 
Zeit in der Schule einen Kastanienbaum.
Damit verließen rund 15 Prozent unserer Schüler/innen unsere kleine 
und sehr „familiäre“ Schule.
Wir wünschen allen Abschlussschüler/innen das Beste und viel Erfolg 
auf dem weiteren Lebensweg.

Aus unseren Schulen

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der 
IGS Am Nanstein Landstuhl

Für das kommende Schuljahr 2023 / 2024 können wir zwei Plätze 
im Freiwilligen Sozialen Jahr (=FSJ) anbieten.
Wenn du einmal hinter die Kulisse einer Schule blicken möchtest 
und Spaß an besonderen Herausforderungen hast, dann ist ein 
Freiwilliges Soziales Jahr bei uns genau das Richtige für dich.
Dein Aufgabengebiet umfasst einerseits die Mithilfe im Sekreta-
riat und andererseits die Mitgestaltung im Ganztagsbereich der 
Schule. An einer so großen Schule wie der unseren, können wir 
gezielt auf deine Interessen eingehen.
Ein FSJ….
• ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr für Jugendliche von 

16 bis 27 Jahren.
• dient als Anerkennung von Wartesemestern für die Studien-

bewerbung.
• dient als Anerkennung als praktisches Jahr für das Fachabitur.
Bei Interesse wende dich direkt an die IGS Am Nanstein
Telefon 06371-3533 oder per E-Mail an sekretariat@igs-landstuhl.
de.

Abschlussfeier der 9. und 10. Klassen der 
IGS Landstuhl

Am 14.07. feierten die Jahrgänge 9/10 der IGS Am Nanstein ihren 
Abschluss in der Sickingen-Sporthalle.
Zur Eröffnung sang der Schulchor „Memories“ von Maroon 5, ehe 
Schulleiterin Dagmar Frank in ihrer Rede die Schule mit einem Kokon 
verglich, den es nun mit neuen Zielen zu verlassen gelte.
Durch den Abend führten Safa Alissa und Tim Brodschneider, der 
als Schülervertreter in einer Rede auf Schulzeit-Erlebnisse einging 
und sich bei Lehrkräften, Eltern und Mitschülern bedankte. Aufge-
lockert wurde der Abend durch einen Auftritt der DS-Gruppe 10, ein 
von Jonas Lamberti-Meng gespieltes Klavierstück und eine Rede des 
Schulelternbeirats Uwe Ruof.
Nach Glückwünschen der Stufenleiterin, Corinna Morgenstern, über-
gaben die Schulleiterin und die Tutoren die Zeugnisse.
Gudrun Heß-Schmidt, 1. Beigeordnete der Stadt Landstuhl, über-
reichte nach ihren Grußworten mit Frau Frank folgende Preise:
Für sehr gute Leistungen in diversen Fächern verlieh die Verbands-
gemeinde Landstuhl Preise an Niclas Lauer, Philipp Beyer, Karla Wen-
gerter, Johanna Epp, Vahissa Satheeshkumar und Henry Trinkaus, die 
Stadt Landstuhl an Safa Alissa, Tim Brodschneider und Anna Bender 
sowie Emily Peters für die erfolgreiche Teilnahme am Europäischen 
Wettbewerb.
Mit Preisen der VR-Bank für sehr gute Leistungen geehrt wurden Lisa 
Vierling, Maria Daro (ebenfalls Buchpreis der Stiftung Pfalzmetall) 
und Emir Cuznetov.
Tim Brodschneider erhielt den Preis der Ministerin als Anerkennung 
für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz.
Mit einer weiteren Darbietung rahmte der Schulchor die Feier ein.
Wir gratulieren allen Absolventinnen und Absolventen herzlich zum 

erfolgreichen Abschluss und wünschen für den weiteren Lebens-
weg viel Glück, Erfolg und Gesundheit!

Bürger und ihre Umwelt

Öffnungszeiten der 
Grünabfallsammelstellen (GAS) ab 

April 2023
Bann
Mittwoch 17.00 bis 19.00 Uhr
Freitag 17.00 bis 19.00 Uhr
Samstag 13.00 bis 17.00 Uhr
Oberarnbach
ganzjährig
Mittelbrunn
ganzjährig
Landstuhl
Dienstag 17.00 bis 20.00 Uhr
Freitag 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 16.00 Uhr
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Bann
Ortsbürgermeister stephan mees
Sprechstunde montags 19.00 - 20.00 Uhr
Terminvereinbarung unter
Tel. 06371/2475 (Gemeindehaus) oder 06371/15956
E-Mail: info@bann.de
www.bann.de

Ruftaxi in Bann
Nur samstags und sonntags nach Landstuhl
Tel.: 0170/4752835
Bestellung 1 Stunde vor Fahrtbeginn
VRN Wabentarif

Hauptstuhl
Ortsbürgermeister gerald Frank bosch
Sprechstunde nur nach Vereinbarung, 
Tel. 0171/2029305

Sonstige amtliche Mitteilungen

Die Kindertagesstätte Hauptstuhl 
sucht für das Kindergartenjahr 

2023/2024 einen Mitarbeiter/eine 
Mitarbeiterin im Freiwilligen Sozialen 

Jahr (m/w/d)
Wir sind:

• Eine dreigruppige Einrichtung und betreuen Kinder im Alter 
von ein bis sechs Jahren

• Die Betreuung findet von Montag bis Freitag von 07:00 bis 
16:00 Uhr statt

Wir bieten:
• Ein offenes und engagiertes Team
• Kompetente Anleitung durch eine qualifizierte Praxisanlei-

tung
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten
• Das Sammeln von beruflichen Erfahrungen
• Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
Ihr Profil:
• Interesse an der erzieherischen Arbeit
• Einen freundlichen, vorurteilsfreien Umgang mit Menschen
• Teamfähigkeit und Reflexionsbereitschaft
• Engagement und Belastbarkeit
• Eigenverantwortliches Arbeiten und Zuverlässigkeit

Interessiert? Dann kontaktieren Sie uns:
Kindertagesstätte Hauptstuhl
Schulstraße 7
66851 Hauptstuhl
Telefon: 06372/ 9969759
E-Mail: kita.hauptstuhl@vglandstuhl.de

Einladung ins Cafe Harmonie!
Jeden ersten Donnerstag im Monat, im Bürgerhaus Hauptstuhl.
Am 3. August von 14.30 bis 17.00 Uhr ist es wieder soweit.
Eingeladen sind alle Senioren ab 60 Jahren.
Unser Motto dieses Mal: Sommer- Sonne- Sandstrand.
Schön wäre es von unseren Gästen, Gedichte oder Kurzgeschichten 
zu hören.
Es freut sich auf Ihren Besuch: Ihr Team vom Cafe Harmonie.

Müllabfuhrtermine für die  
31. Kalenderwoche 2023

Sickingenstadt Landstuhl
-Stadtteil Atzel-

Sickingenstadt Landstuhl
-Stadtteil Melkerei- 

Landstuhl Stadt Bezirk 2 Dienstag 01. Aug 23 Biotonne

Gemeinde Stelzenberg

Breitenau / Maudensteig

Gemeinde Trippstadt

Langensohl
Gemeinde Trippstadt

Neuhöfertal, Meiserthal
Gemeinde Trippstadt

 Wilensteinerhof

Mittwoch 02. Aug 23 Restmülltonne 
Gelber Sack

Gemeinde Trippstadt Mittwoch 02. Aug 23

Biotonne

Restmülltonne 
Gelber Sack

Donnerstag 03. Aug 23 Biotonne

Donnerstag 03. Aug 23

Gemeinde Stelzenberg Donnerstag 03. Aug 23 Biotonne

Donnerstag 03. Aug 23 Biotonne

Gemeinde Queidersbach Donnerstag 03. Aug 23 Biotonne 
Papiertonne

Gemeinde Schopp Donnerstag 03. Aug 23 Biotonne 
Papiertonne

Gemeinde Linden Donnerstag 03. Aug 23

Landstuhl Stadt Bezirk 1 Dienstag Biotonne 
Papiertonne

01. Aug 23

Gemeinde Krickenbach Donnerstag

Biotonne 
Papiertonne

Gemeinde Kindsbach Dienstag 01. Aug 23 Biotonne

Dienstag 01. Aug 23

Gemeinde  Bann Donnerstag 03. Aug 23 Biotonne

Gemeinde Hauptstuhl Freitag

01. Aug 23 Biotonne 
Papiertonne

03. Aug 23 Biotonne

31. Jul 23 Biotonne 
Papiertonne

Gemeinde Mittelbrunn Montag

04. Aug 23 Restmülltonne 
Gelber Sack

Gemeinde Oberarnbach Montag 31. Jul 23 Biotonne 
Papiertonne

Biotonne

Dienstag

Öffnungszeiten der 
Grünabfallsammelstellen (GAS) ab 

April 2023
Hauptstuhl
Freitag 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 12.00 bis 17.00 Uhr
Kindsbach
Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr
Freitag 15.00 bis 17.00 Uhr
Samstag 13.00 bis 17.00 Uhr
Schopp
ganzjährig
Trippstadt
Mittwoch 16.00 bis 19.00 Uhr
Freitag 14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag 11.00 bis 17.00 Uhr
Queidersbach/Linden/ Krickenbach
Dienstag 16.00 bis 19.00 Uhr
Freitag 15.00 bis 19.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 16.00 Uhr

www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Hilfe für Harald

Leukämie kann jeden treffen. Werde 
Lebensretter:in mit deiner Stammzellspende!

Kreissparkasse Birkenfeld      IBAN: DE76 5625 0030 0000 2222 24      BIC: BILADE 55XXX      Kennwort: „Hilfe für Harald“

T: 0800 7667724 (gebührenfrei)  
www.stefan-morsch-stiftung.de

Lass dich Typisieren

Sonntag, 06.08.2023 Sonntag, 06.08.2023 
12 - 17 Uhr12 - 17 Uhr  
Freiwillige Feuerwehr Kindsbach, 
Hirtenpfad 59, 66862 Kindsbach

Typisierung – so einfach geht‘s:
→  Informationen bekommen
→  Einwilligung ausfüllen
→  Speichelprobe abgeben

Krickenbach
Ortsbürgermeister Uwe Vatter
Sprechstunden montags von 18:00 Uhr – 18:30 Uhr
Tel. 06307/993666
E-Mail: info@krickenbach.de
www.krickenbach.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Gaststätte mit Kegelbahn zu 
verpachten

Die Ortsgemeinde Krickenbach sucht zum nächstmöglichen 
Termin einen neuen Pächter für die Gaststätte mit zwei Kegel-
bahnen und Sitzplätzen im Außenbereich in der Mehrzweck-
halle.
Die Gaststätte liegt zentral im Herzen von Krickenbach, 
umrahmt von unserem schönen Kinderspiel- und Dorfplatz. 
Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden.
Informationen zum Pachtzins sowie den Pachtbedingungen, 
erhalten Sie bei der Verbandsgemeinde Landstuhl, Frau Jon-
derko, Tel.: 06371/83-458 oder Herrn Ortsbürgermeister Uwe 
Vatter, Tel.: 06307/1355.
Interessenten bewerben sich bitte schriftlich bis spätes-
tens 31.08.2023 bei der Verbandsgemeinde Landstuhl, Abt. 
5 - Finanzen, Kaiserstr. 49, 66849 Landstuhl oder per Mail an 
heike.jonderko@landstuhl.de

Uwe Vatter, Ortsbürgermeister

Kindsbach
Ortsbürgermeister Knut Böhlke 
Sprechstunde dienstags von 17.00 - 18.00 Uhr und 
nach Vereinbarung im Alten Pfarrheim, Kaiserstr. 77 
www.kindsbach.de 

Schüler- und Seniorentisch der 
Gemeinde Kindsbach

Montag - Freitag in der Zeit von 11.45 - 14.00 Uhr im Alten Pfarr-
heim; Anmeldung von Montag bis Freitag unter: 0173/4056700

Jugendtreff
Der Kindsbacher Kinder-und Jugendtreff der Ortsgemeinde öff-
net wie folgt seine Türen.
Zunächst werden zwei Termine angeboten:

Veranstaltung Tag Uhrzeit
Kidstreff für Kinder
im Grundschulalter

Donnerstag 15:00 Uhr - 
17:00 Uhr

Mädchentreff für Mädchen
ab der 5. Klasse

Donnerstag 17:00 Uhr -
 19:00 Uhr

Erzählkaffee und Spielstube
Das Erzählkaffee und die Spielstube sind in den Sommerferien 
geschlossen.

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Haupt- und Bauausschusses der Gemeinde Kinds-
bach wurden zu einer Sitzung eingeladen auf
Mittwoch, den 02.08.2023, 19:00 Uhr,
im Dorfgemeinschaftshaus „Altes Pfarrheim“, Kaiserstraße 77, 66862 
Kindsbach.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Gemeindeeigenes Wohnhaus_Von Stauffenberg Straße 1/3_Ver-

gabe von Dachdeckerarbeiten
2 Bauangelegenheiten
2.1 Bauantrag_Erweiterung des Eingangsbereiches_Bärendellstraße
2.2 Bauantrag_Errichtung eines Doppelhauses_Bergstraße/Hörn-

chenstraße
3 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
3.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
3.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
4 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
4.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
4.2 Mitteilungen der Verwaltung

Kindsbach, den 24.07.2023
gez. Böhlke

Ortsbürgermeister

Farbanzeigen fallen auf!

Anzeige online aufgeben 
anzeigen.wittich.de



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 9 Ausgabe 30/2023 - Mittwoch, 26. Juli 2023

Museum der Sickingenstadt Landstuhl

Öffnungszeiten
Das Museum hat keine festen Öffnungszeiten. Ab April 
sind alle Interessenten eingeladen, an einer monatlich 

stattfindenden Museums- und Altstadtführung teilzunehmen. 
Diese wird grundsätzlich im Amtsblatt angekündigt.
Informationen zu den Führungen finden Sie unter www.heimat-
freunde.Landstuhl.
Für Gruppen, Kindergärten oder Schulen sind Führungen nach 
Absprache auch gesondert buchbar. Buchungen bitte direkt bei 
Herrn Zimmer: gerne per Mail an Frank.Zimmer@landstuhl.de 
oder telefonisch unter 0176-30654254.

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung über die öffentliche 
Auslegung der Vorschlagsliste für die 

Schöffenwahl 2024-2028
Wahl der Schöffinnen und Schöffen der Stadt 

Landstuhl
für die Amtszeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2028
in den Schöffengerichten des Amtsgerichts Landstuhl und den 
Strafkammern des Landgerichts Zweibrücken
Der Stadtrat hat in der Sitzung am 18.07.2023 den Beschluss über die 
Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen für das Land-
gericht Zweibrücken und das Amtsgericht Landstuhl gefasst.
Die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen liegt 
gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der Zeit vom

Donnerstag, 27.07.2023 bis Donnerstag, 03.08.2023
zu jedermanns Einsicht im

Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, Kaiser-
str. 49, 66849 Landstuhl, Zimmer 122,

zu folgenden Zeiten aus:
Montag - Mittwoch 8.30 - 12.00 Uhr und von 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.30 - 12.00 Uhr
Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG innerhalb einer 
Woche nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zu Proto-
koll bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, Kaiserstr. 49, 
66849 Landstuhl, Einspruch mit der Begründung erhoben werden, 
dass in die Liste Personen aufgenommen wurden, die nach §§ 32 bis 
34 GVG nicht aufgenommen werden durften oder sollten.

Landstuhl, den 20.07.2023
gez. Dr. Degenhardt

Bürgermeister

Satzung zur Erhebung von 
wiederkehrenden Beiträgen für den 

Ausbau von Verkehrsanlagen
(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beiträge) 
der Sickingenstadt Landstuhl, Abrechnungseinheit 

„Rothenborn“ vom 19.07.2023
Inhaltsübersicht:
§ 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen
§ 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen
§ 3 Ermittlungsgebiete
§ 4 Gegenstand der Beitragspflicht
§ 5 Gemeindeanteil
§ 6 Beitragsmaßstab
§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke
§ 8 Entstehung des Beitragsanspruches
§ 9 Vorausleistungen
§ 10 Ablösung des Ausbaubeitrages
§ 11 Beitragsschuldner
§ 12 Veranlagung und Fälligkeit
§ 13 Übergangs- bzw. Verschonungsregelung
§ 14 Öffentliche Last
§ 15 In-Kraft-Treten

Sickingenstadt Landstuhl
Stadtbürgermeister Ralf Hersina
Sprechstunde nach Vereinbarung
Tel. 06371 83112
E-Mail: ralf.hersina@landstuhl.de
www.landstuhl.de

Stadtbücherei der Sickingenstadt 
Landstuhl

Bücher, Tonies, Tiptois und vieles mehr...
Tel.: 06371 14652
Internet: www.stadtbuecherei.landstuhl.de
E-Mail: stadtbuecherei@landstuhl.de

Mediensuche online
Leserkonto

Onleihe Rheinlandpfalz

Filme kostenlos streamen

Musik-Streaming
Downloads

Bilder leihen wie Bücher!
Gemälde, Zeichnungen
Tel.: 06371 1300880

Internet: www.artothek.landstuhl.de
E-Mail: artothek@landstuhl.de
Im Bürgerhaus, Hauptstr. 3 a in 66849 Landstuhl
Öffnungszeiten:
Dienstag: 14.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch: 08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag, 14.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 – 12.00 Uhr

Burg Nanstein
Burgweg, 66849 Landstuhl

Öffnungszeiten:
Jan. - März: 10.00 - 16.00 Uhr
April - Sept.: 09.00 - 18.00 Uhr
Okt. - Nov.: 10.00 - 16.00 Uhr

Dezember geschlossen
Montags geschlossen (außer an Feiertagen)

Letzter Burgeintritt ist 30 Minuten vor Burgschließung.
Bei Schnee- und Eisglätte ist die Burg Nanstein geschlossen.

Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall unter der Telefonnum-
mer 0152-57964547 oder 06371-13460.
Gästeführungen können bei der Tourist-Information der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Hauptstr. 3a (Bürgerhaus), 66849 
Landstuhl, Telefon: 06371 / 130 00 12 , Telefax: 06371 / 130 03 59, 
E-Mail: tourismus@vglandstuhl.de, angefragt werden.
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a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, 
die Fläche von dieser bis zu einer Tiefe von 40 m.

b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angren-
zen, mit dieser aber durch einen eigenen Weg oder durch 
einen Zugang verbunden sind (Hinterliegergrundstück), die 
Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grund-
stücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m.

c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Ver-
bindung darstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grund-
stückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt.

d) Sind die jenseits nach a) und b) angeordneten Tiefenbe-
grenzungslinien liegenden Grundstücksteile aufgrund der 
Umgebungsbebauung baulich oder in ähnlicher Weise 
selbstständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Bau-
reihe), wird die Fläche bis zu einer Tiefe von 80 m zugrunde 
gelegt.

Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbststän-
dig nutzbar und geht die tatsächliche bauliche, gewerbliche, indus-
trielle oder ähnliche Nutzung der innerhalb der Tiefenbegrenzung 
liegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige Begrenzung nach 
a) und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur 
hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.
Wird ein Grundstück jenseits der nach a) und b) angeordneten Tie-
fenbegrenzungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder 
ähnlich genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur 
hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als 
Sportplatz, Freibad, Festplatz, Campingplatz, Dauerkleingarten 
oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche des im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder Grund-
stücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die innerhalb 
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tat-
sächlich so genutzt werden, die Fläche des Grundstücks – gege-
benenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr. 2 angeordneten 
Tiefenbegrenzung – vervielfacht mit 0,5.

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:

1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festge-
setzte zulässige Zahl der Vollgeschosse zu Grunde gelegt.

2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der 
Vollgeschosse, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, 
gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl. Ist 
eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höhe der 
baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt die 
durch 3,0 geteilte höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind 
beide Höhen festgesetzt, so gilt die höchstzulässige Traufhöhe. 
Soweit der Bebauungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als 
Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit 
der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu 
messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abge-
rundet.

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt

a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umge-
bung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse; ist ein 
Grundstück bereits bebaut und ist die dabei tatsächlich 
verwirklichte Vollgeschosszahl höher als die in der nähe-
ren Umgebung, so ist die tatsächlich verwirklichte Vollge-
schosszahl zugrunde zu legen.

b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die 
Zahl von zwei Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht 
Wohnzwecken, gewerblichen oder industriellen Zwecken 
oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

4. Ist nach den Nummern 1 – 3 eine Vollgeschosszahl nicht feststell-
bar, so ist die tatsächlich vorhandene Traufhöhe geteilt durch 3,0 
anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen auf- und abzu-
runden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der Außenseite 
der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der 
Gebäudemitte zu messen.

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nut-
zung festgesetzt ist oder die außerhalb von Bebauungsplan-
gebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport-, Fest- und 
Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener 
Bebauung die tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in 
jedem Fall mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

§ 1
Erhebung von Ausbaubeiträgen

(1) Die Sickingenstadt Landstuhl erhebt wiederkehrende Beiträge 
für die Herstellung und den Ausbau von Verkehrsanlagen nach den 
Bestimmungen des KAG und dieser Satzung.
Für das übrige Stadtgebiet gilt Folgendes:
Beitragssatzung wiederkehrende Beiträge vom 15.12.2021: Kern-
stadt mit GE Nord
Beitragssatzung wiederkehrende Beiträge vom 19.01.2023: Melkerei
Beitragssatzung wiederkehrende Beiträge vom 30.05.2023 Rehazen-
trum
Einmalbeitragssatzung vom 27.02.2003: übriges Stadtgebiet
(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, 
die der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbes-
serung dienen, erhoben.
1. „Erneuerung“ ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz 
oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften 
Anlage in einen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden 
Zustand,
2. „Erweiterung“ ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertig 
gestellten Anlage oder deren Ergänzung durch weitere Teile,
3. „Umbau“ ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Ver-
kehrsanlage,
4. „Verbesserung“ sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, 
der Änderung der Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung des 
Anliegervorteils sowie der Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit 
einer Anlage.
(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung 
von Verkehrsanlagen, die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 
beitragsfähig sind.
(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostener-
stattungsbeträge nach §§ 135 a-c BauGB zu erheben sind.
(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, 
wenn die Kosten der Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu 
erwartenden Beitragsaufkommen stehen.

§ 2
Beitragsfähige Verkehrsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für öffentliche Straßen, Wege und 
Plätze, sowie selbstständige Parkflächen und Grünanlagen, sowie für 
selbstständige Fuß- und Radwege.
(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tun-
nels und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen, mit Aus-
nahme des Aufwands für Fahrbahndecke und Fußwegbelags.

§ 3
Ermittlungsgebiete

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmten Verkehrsanlagen der Abrech-
nungseinheit „Rothenborn“ bilden als einheitliche öffentliche Ein-
richtung das Ermittlungsgebiet (Abrechnungseinheit „Rothenborn“).
(Anlage 1)
Die Begründung für die Ausgestaltung der einheitlichen öffentlichen 
Einrichtung ist dieser Satzung als Anlage 2 beigefügt.
(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungsein-
heit bildenden Verkehrsanlagen nach den jährlichen Investitionsauf-
wendungen in der Abrechnungseinheit nach Abs. 1 ermittelt.

§ 4
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell 
oder in ähnlicher Weise nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche 
und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu 
einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben.

§ 5
Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil beträgt 25 %.
§ 6

Beitragsmaßstab
(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollge-
schosse. Der Zuschlag je Vollgeschoss beträgt 10 v.H.
Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne 
der Landesbauordnung.
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:
1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. Ist 

das Grundstück nur teilweise überplant und ist der unbeplante 
Grundstücksteil dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuord-
nen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; 
Nr. 2 ist ggf. entsprechend anzuwenden.

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteiles (§ 34 BauGB), sind zu berücksichtigen:
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5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der 
beitragsfähigen Kosten, des Gemeindeanteils und der Berechnungs-
grundlagen nach dieser Satzung,
6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins
7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grund-
stück ruht, und
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.
(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge 
können durch besonderen Bescheid (Feststellungsbescheid) festge-
stellt werden.

§ 13
Übergangs- bzw. Verschonungsregelung

(1) Gemäß § 10a Abs. 5 KAG wird abweichend von § 10 a Abs. fest-
gelegt, dass Grundstücke, vorbehaltlich § 7 Absätze 1 und 2 dieser 
Satzung, erstmals bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrages 
berücksichtigt und beitragspflichtig werden nach

a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage
b) 15 Jahren bei alleiniger Herstellung der Fahrbahn
c) 10 Jahren bei alleiniger Herstellung des Gehweges
d) 5 Jahren bei alleiniger Herstellung der Beleuchtung bzw. durch-

geführten Veranlagungen für den Grunderwerb, Straßenoberflä-
chenentwässerungskosten oder andere Teilanlagen.

Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchst. a) bis 
d) gilt auch bei der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und 
der Verbesserung von Verkehrsanlagen. Erfassen eine oder mehrere 
Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine Addition der 
unter den Buchstaben a) bis d) aufgeführten Verschonungsfristen 
nicht statt; es gilt dann die jeweils erreichte höhere Verschonungs-
dauer.
Die Übergangsregelung beginnt zu dem Zeitpunkt in dem die sach-
lichen Beitragspflichten für die Erschließungsbeiträge nach dem 
BauGB bzw. Ausbaubeiträge nach dem KAG entstanden sind.
(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Ver-
trägen (insbes. Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 
6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 20 Jahre festgesetzt. Die 
Übergangsregelung gilt ab dem Zeitpunkt, in dem die Prüfung der 
Abrechnung der vertraglichen Leistung und die Widmung der Ver-
kehrsanlage erfolgt sind.
(3) Bei Grundstücken, die in einem förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet zu Ausgleichsbeiträgen herangezogen werden bzw. 
worden sind, wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungs-
dauer anhand des Umfangs der einmaligen Belastung wie folgt fest-
gelegt:
0,01 bis 2,00 € pro qm Grundstücksfläche – 2 Jahre Verschonung
2,01 bis 4,00 € pro qm Grundstücksfläche – 4 Jahre Verschonung
4,01 bis 6,00 € pro qm Grundstücksfläche – 6 Jahre Verschonung
6,01 bis 8,00 € pro qm Grundstücksfläche – 8 Jahre Verschonung
8,01 bis 10,00 € pro qm Grundstücksfläche – 10 Jahre Verschonung
10,01 bis 12,00 € pro qm Grundstücksfläche – 12 Jahre Verschonung
12,01 bis 14,00 € pro qm Grundstücksfläche – 14 Jahre Verschonung
14,01 bis 16,00 € pro qm Grundstücksfläche – 16 Jahre Verschonung
16,01 bis 18,00 € pro qm Grundstücksfläche – 18 Jahre Verschonung
Mehr als 18,00 € pro qm Grundstücksfläche – 20 Jahre Verschonung
Die Verschonung beginnt zu dem Zeitpunkt des Entstehens der sach-
lichen Ausgleichsbeitragspflichten.

§ 14
Öffentliche Last

Der wiederkehrende Straßenausbaubeitrag liegt als öffentliche Last 
auf dem Grundstück.

§ 15
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung über die Erhebung einmaliger 
Beiträge „Ausbaubeiträge Einzelabrechnung“ für die Abrechnungs-
einheit „Rothenborn“ vom 27.02.2003 zum 01.01.2023 außer Kraft.
Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehenden Satzungen ent-
standen sind, bleiben diese hiervon unberührt und es gelten inso-
weit für diese die bisherigen Regelungen weiter.

Landstuhl, den 19.07.2023
gez. Hersina

Stadtbürgermeister

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 
errichtet werden dürfen, gilt die festgesetzte Zahl der Geschosse 
oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist, die tatsächliche Zahl 
der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein 
Vollgeschoss.

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach 
§ 34 Abs. 4 BauGB liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflä-
chen die Vorschriften entsprechend angewandt, wie sie beste-
hen für

a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Sat-
zung Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß 
getroffen sind,

b) unbeplante Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestim-
mungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält.

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrech-
nung ergebenden Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die 
Zahl der Vollgeschosse nach den vorstehenden Regelungen.

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschied-
licher Zahl von Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die 
bei der überwiegenden Baumasse vorhandene Zahl.

4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird 
die nach den vorstehenden Regelungen ermittelte und gewichtete 
Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Dies gilt entsprechend für aus-
schließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte 
Grundstücke in sonstigen Baugebieten.
Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutz-
ten Grundstücken (gemischt genutzte) Grundstücke in sonstigen 
Baugebieten
erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 v.H.

§ 7
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke

(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Satzung ver-
schonten Verkehrsanlage erschlossen sind als auch von einer oder 
mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungseinheit 
erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten Grund-
stücksfläche angesetzt.
(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach Abs. 1 
die Tiefenbegrenzung nach § 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwen-
dung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur für die sich überschneidenden 
Grundstücksteile.

§ 8
Entstehung des Beitragsanspruches

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das 
abgelaufene Jahr.

§ 9
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Sickin-
genstadt Landstuhl Vorausleistungen auf wiederkehrende Beiträge 
erhoben werden.
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Bei-
tragshöhe für das laufende Jahr bemessen.

§ 10
Ablösung des Ausbaubeitrages

Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen 
Zeitraum von bis zu 10 Jahren vereinbart werden. Der Ablösung wird 
unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kostenentwicklung die 
abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

§ 11
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter 
des Grundstückes ist.
Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 12
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf 
werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. Der wiederkeh-
rende Beitrag und ist einen Monat nach Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides fällig.
(2) Der Beitragsbescheid enthält:
1. die Bezeichnung des Beitrages,
2. den Namen des Beitragsschuldners,
3. die Bezeichnung des Grundstückes,
4. den zu zahlenden Betrag,
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Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.
Hinweis gemäß § 27a VwVfG
Die o. a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet 
auf unserer Homepage unter der Adresse www.landstuhl.de abruf-
bar.

Landstuhl, den 20.07.2023
gez. Dr. Peter Degenhardt

Bürgermeister

Satzung über die Erhebung von 
Friedhofsgebühren der Sickingenstadt 

Landstuhl vom 18.07.2023
Der Stadtrat Landstuhl hat auf Grund des § 24 der Gemeindeord-
nung für Rheinland-Pfalz (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, 
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung der Einrichtung des Friedhofswesens und Ihrer 
Anlagen werden Benutzungsgebühren erhoben. Die Gebührensätze 
ergeben sich aus der Anlage zu dieser Satzung.
Alle Gebühren sind Nettogebühren. Soweit darüber hinaus Umsatz-
steuerpflicht entsteht, wird diese Steuer zusätzlich in der gesetzlich 
vorgeschriebenen Höhe erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind:
a) bei Erstbestattungen die Personen, die nach § 9 Bestattungsge-

setz verantwortlich sind und der Antragsteller,
b) bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller.

§ 3
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leis-
tungen nach der Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen Leistun-
gen mit der Antragstellung.
(2) Die Gebühren werden innerhalb von 4 Wochen nach Bekannt-
gabe des Gebührenbescheids fällig.

§ 4
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofsge-
bühren vom 01.01.2023 außer Kraft.

Landstuhl, den 18.07.2023
gez. Ralf Hersina

Stadtbürgermeister

Anlage zur Friedhofsgebührensatzung
I. Grabnutzungsberechtigungen
1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 

2 der Friedhofssatzung
a) für Verstorbene ab dem vollendeten 6. Lebensjahr 2.280,00 €
b) für eine anonyme Urnengrabstätte 2.237,00 €

2. Verleihung des Nutzungsrechts für Wahlgrabstätten an Berech-
tigte nach § 2 Friedhofssatzung für
a) eine Kindergrabstätte (bis zum 6. Lebensjahr) 1.344,00 €
b) eine Einzelgrabstätte 2.280,00 €
c) eine Doppelgrabstätte 2.326,00 €
d) eine Dreifachgrabstätte 2.373,00 €
e) eine Urnengrabstätte 2.256,00 €
f ) eine Nische in der Urnenwand 2.550,00 €
g) eine Baumgrabstätte mit Kennzeichnung (pro Sektor) 2.657,00 
€
h) eine Urnenrasengrabstätte mit Kennzeichnung 2.775,00 €

3. Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ablauf der Nutzungszeit 
für
a) eine Kindergrabstätte pro Jahr 90,00 €
b) eine Einzelgrabstätte pro Jahr 92,00 €
c) eine Doppelgrabstätte pro Jahr 94,00 €
d) eine Dreifachgrabstätte pro Jahr 95,00 €
e) eine Vierfachgrabstätte pro Jahr 97,00 €
f ) eine Fünffachgrabstätte pro Jahr 99,00 €
g) eine Urnengrabstätte pro Jahr 91,00 €

Begründung WKB Abrechnungseinheit „Rothenborn“
Die Abrechnungseinheit „Rothenborn“ ist von den anderen Abrech-
nungseinheiten, dem Stadtteil „Atzel“, dem Stadtteil „Melkerei“ und 
der „Kernstadt mit dem GE Nord“ sowie der Abrechnungseinheit 
„Rehazentrum“ räumlich getrennt.
Die räumliche Trennung zu den anderen Abrechnungseinheiten ver-
läuft durch den Außenbereich und beträgt mehrere hundert Meter, 
bzw. über einige Kilometer.
So wird diese Abrechnungseinheit im Osten von der BAB 6 und im 
Norden von der L 470 begrenzt. In westlicher und südlicher Richtung 
befinden sich Waldflächen des Außenbereichs.
Die Siedlungsstruktur der Abrechnungseinheit „Rothenborn“ unter-
scheidet sich deutlich von der nördlich der L 470 gelegenen weiteren 
Abrechnungseinheit „Rehazentrum“.
So wird z.B. das OVG Rheinland-Pfalz in einem Urteil vom 18.10.2017 
(6 A 11862/16. OVG) zitiert:
„…. von einer zusammenhängenden Bebauung kann allerdings 
nicht gesprochen werden, wenn Außenbereichsflächen von nicht 
nur unbedeutendem Umfang zwischen den bebauten Gebieten lie-
gen …..“
Hier kann eine gemeinsame Beitragsveranlagung der Abrechnungs-
einheiten nicht erfolgen.
Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Kaiserstr. 49, 66849 Landstuhl unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat.
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Wochenmarkt der Sickingenstadt 
Landstuhl

Jeden Freitag von 07.00 bis 13.00 Uhr auf dem Lothar-Sander- 
Platz vor der Stadthalle.

Aktuell - Ansprechend - Attraktiv

Sommerfest in der Kita Pickolino
Am 08.07.2023 fand in der Kita Pickolino das erste Sommerfest, unter 
dem Motto „Mittelalter“, seit der Eröffnung 2016, statt. Viele Eltern 
und Großeltern, Freunde und Verwante, sind der Einladung gefolgt. 
Bei sonnigen Themperaturen zeigten die Kinder ihr Können beim Rit-
terparcour und verschiedenen kreativen workshops.
Zur Eröffnung tanzten die Kinder einen mittelalterlichen „Drachen-
tanz“ und glänzten texstsicher mit einem Begrüßungslied und dem 
Lied vom Ritter „Kunibert“, unterstützt von Frau Herzel von der Kreis-
musikschule Kaiserslautern.
Trotz der heißen Themperaturen konnten die Familien einen schö-
nen Tag bei Kaffee, Kuchen und Gegrilltem verbringen.
Der Losstand fand regen Andrang und jeder konnte einen Gewinn 
mit nach Hause nehmen. Herzlichen Dank an alle Firmen und Gönner 
in und um Landstuhl, die uns mit tollen Gewinnen unterstützten.

Die Malwerkstatt der Artothek 
regelmäßig gut besucht!

Wer hätte sich das noch letztes Jahr vorstellen können:
Ungefähr zehn bis 13 Künstler/innen jeden Alters treffen sich 
gemeinsam mit der Kursleiterin Angelika Schmalbach zweimal 
im Monat zum Malen in der Artothek Landstuhl und zaubern viele 
schöne Gemälde auf die Leinwand.
Jungs waren auch dabei, um sich malerisch mit „ihren“ Themen zu 
befassen: feuerspeiende Drachen, Fußball, Autos, Pokemons, blit-
zende Schwerter, Kampf- und Action-Szenen uvm.
Die Mädchen liebten in diesem Jahr besonders Motive wie Sonnen-
aufgänge, Landschaften, Familie, Lieblingstiere, Geschenke für Mama 
und Papa, aber auch abstraktes Malen, zum Beispiel Spielereien mit 
Farben und abgegrenzten weißen Flächen.

h) eine Nische in der Urnenwand pro Jahr 102,00 €
i) eine Baumgrabstätte pro Jahr 107,00 €
mit Kennzeichnung (pro Sektor)
j) eine Urnenrasengrabstätte pro Jahr 111,00 €
mit Kennzeichnung

4. Der Wiedererwerb von Grabstätten ist für 5, 10, 15, 20 und 25 
Jahre möglich.

Für die Erhebung der Gebühren gilt Ziffer I Nr. 3 entsprechend.
II. Grabherstellung (Ausheben und Verfüllen der Grabstelle 
sowie das Auskleiden des Grabes mit Matten)

1. Grabherstellung (Erdbestattung) bis zum 6. Lebensjahr 313,00 €
2. Grabherstellung (Erdbestattung) ab dem 6. Lebensjahr 682,00 €
3. Grabherstellung (Erdbestattung)Tieferlegung 954,00 €
4. Grabherstellung Urnenbestattung 116,00 €
5. Grabherstellung Urnenbestattung Ruhehain 137,00 €
6. Öffnen und schließen Urnengrabkammer (Urnenwand) 69,00 €
7. Öffnen und schließen Urnenerdröhren 69,00 €
8. Bei Bestattungen und Beisetzungen an Sonntagen und Feierta-

gen wird ein Zuschlag berechnet von 50%.

III. Umbettung
Das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen wird durch 
gewerbliche Unternehmer vorgenommen. Die hierbei entstandenen 
Kosten sind von den Gebührenschuldnern als Auslagen zu erstatten.
IV. Benutzung der Leichenhalle

1. Nutzung des Abschiedsraumes
a) einer Leiche/ pro Tag 27,80 €
b) einer Urne/ pro Tag 27,80 €

2. Aufbewahrung in Kühlzellen (Schneewittchensarg)
a) einer Leiche/ pro Tag 28,00 €

3. Nutzung der Feierhalle/Friedhofskapelle zur Trauerfeier 300,00 €

V. Pflegegebühren

1. Pflegegebühr bei Einebnung vor Ablauf der Ruhefrist
a) Einzelgrab je Jahr 43,00 €
b) Doppelgrab je Jahr 86,00 €
c) jede weitere Grabstelle pro Jahr 43,00 €
d) Urnengrab je Jahr 22,00 €

2. Pflegegebühr Urnenrasengrab je Jahr 21,00 €

VI. Anwendung des Kommunalabgabengesetzes
Soweit diese Satzung keine besonderen Regelungen enthält, gilt im 
Übrigen das Kommunalabgabengesetz.
Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Kaiserstr. 49, 66849 Landstuhl unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.
Hinweis gemäß § 27a VwVfG
Die o. a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet 
auf unserer Homepage unter der Adresse www.landstuhl.de abruf-
bar.

Landstuhl, den 24.07.2023
gez. Dr. Peter Degenhardt

Bürgermeister
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• Der Stadtrat nimmt den Bericht über den Stand des Haushalts-
vollzugs nach § 21 GemHVO zur Kenntnis.

• Der Stadtrat beschließt mehrheitlich den Mietvertrag der Gerä-
tehalle am Friedhof mit der Verbandsgemeinde Landstuhl. Des 
Weiteren stimmt er einstimmig den Umbaumaßnahmen als Ver-
mieterin zu.

• Der Stadtrat wählt einstimmig die Schöffinnen und Schöffen wie 
vorgeschlagen.

• Die vorgeschlagenen Nachfolger für die Ausschüsse der Sickin-
genstadt Landstuhl wurden seitens des Stadtrates einstimmig 
gewählt.

• Folgende Spenden wurden seitens des Stadtrates einstimmig 
angenommen und übergeben:
- Sponsoring Stadthalle
- Feuerwerk Maimarkt
- Celebramus „Men in Blue“

• Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde über die Finanzielle 
Beteiligung an Windenergieanlagen und eine Pachtangelegen-
heit beraten und beschlossen.

Stadthalle Landstuhl

 
Öffnungszeiten des 
Ticket-Servicebüro: 
 
Donnerstag:  15.00  18.00 Uhr 
Freitag: 10.00  13.00 Uhr 

www.stadthalle-landstuhl.de 
KULTUR- UND KONGRESSZENTRUM DER 
SICKINGENSTADT LANDSTUHL 
 
Kaiserstraße 39 
66849 Landstuhl 
Eingang Geschäftsstelle  
Von-Richthofen-Straße  
Tel. Nr. 06371 / 9234  0 
FAX: 06371 / 9234  40 
Email: info@stadthalle-landstuhl.de 

Es ist eine große Freude zu sehen, 
wie sich die Maler entwickeln, 
wenn sie sich regelmäßig mit 
Farbe und Leinwand beschäfti-
gen!
Da gibt es die „Blitz- Maler“, sie 
haben innerhalb weniger Minuten 
ein Bild fertig.
Aber auch Maler, die sich viel Zeit 
nehmen, alles genauestens durch-
arbeiten und feinste Farbschich-
ten übereinander lagern.
Im Sommerferienprogramm der 
Artothek gibt es die Möglichkeit 
zu Malen, aber auch einen Einblick 
in viele andere Bereiche der Kunst 
zu bekommen: Zeichnen mit 

Wachskreide und Ölpastell, einfache Drucktechniken und das Verar-
beiten von unterschiedlichem Papier.
Etwas ganz Spannendes sind dabei die Scherenschnitte, mit dieser 
Technik werden wir Theaterfiguren herstellen und ein eigenes The-
aterstück erfinden, das auf einer mit einfachsten Mitteln gebauten 
Bühne gespielt wird.
Dann gibt es noch Origami: Das fantasievolle Falten und Gestalten 
von Schachteln oder Figuren.
Mit Fensterbildern, die ganz am Ende der Ferien gebastelt werden, 
kann ein Zimmerfenster bunt und originell gestaltet werden.
Im Oktober geht es dann wieder mit der Malwerkstatt weiter.
Alle interessierten Kinder und Jugendliche können sich gerne 
unter der Telefonnummer 06371 / 1300 880 oder per E-Mail arto-
thek@landstuhl.de anmelden.
Wir freuen uns auf viele begeisterte Künstler/innen.
Alle Informationen zu den Malkursen erfahren Sie auch auf 
unserer Homepage www.artothek-landstuhl.de unter der Rubrik 
„Startseite – Aktuelle Malkurse/Kinderferienprogramm“.
Oder:

Neuer Newsletter
Ab sofort umfasst unser Internetangebot jetzt auch 
einen Newsletter, den Sie per E-Mail erhalten.

Er informiert Sie fallweise über Veranstaltungen und Neuigkei-
ten, wie z. B. Malkursangebote, rund um die Artothek.
Bei Interesse können Sie sich auf unserer Homepage
www.artothek-landstuhl.de oder direkt unter www.artothek-land-
stuhl.de/newsletter anmelden.

Der Stadtrat der Sickingenstadt 
Landstuhl

Der Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl hat 
in seiner Sitzung am 18.07.2023 unter anderem 

folgende Beschlüsse gefasst:
• Der Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl fasst einstimmig die 

Abwägungsbeschlüsse und beschließt einstimmig den Bebau-
ungsplan „Innenstadt-Vergnügungsstätten, 1. Teiländerung“ und 
Weiterführung des Verfahrens nach § 4a Abs. 3 BauGB

• Weiterhin fasste der Stadtrat einstimmig die Abwägungsbe-
schlüsse und Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „St. 
Nikolaus, 1. Änderung und Erweiterung“

• Der Antrag der CDU-Fraktion bezüglich der Änderungen zum 
geplanten Umbau Kaiserstraße sowie der Änderungen Ampel-
schaltungen wurden seitens des Stadtrates angenommen

• Der Stadtrat stimmt einstimmig der Freigabe der Entwurfspla-
nung für den Stadtumbau- Umgestaltung Kaiserstraße – zu. Das 
Ing.-Büro Obermeyer wird mit den weiteren Leistungsphasen zur 
Ausschreibung der Bauleistungen beauftragt

• Der Stadtrat beschließt mehrheitlich die Friedhofsgebührenkal-
kulation gemäß des „Kölner Modells“

• Der Stadtrat beschließt einstimmig, dass die Ausbaubeitragssat-
zung für die wiederkehrenden Beiträge für die Abrechnungsein-
heit „Rothenborn“ rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft gesetzt 
wird. Weiterhin wurde einstimmig beschlossen, dass die Ausbau-
beitragssatzung (Einzelabrechnung) für den Bereich „Rothen-
born“ rückwirkend zum 01.01.12023 außer Kraft gesetzt wird.
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Mittelbrunn
erster Ortsbeigeordnete Karl-Heinz bohl 
und beigeordneter robert Haag

Sonstige amtliche Mitteilungen

Urlaub Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister Dr. Altherr befindet sich vom 24.07.2023 bis 
13.08.2023 im Urlaub. Die Vertretung übernehmen der Erste Orts-
beigeordnete Karl-Heinz Bohl und der Beigeordnete Robert Haag.

Oberarnbach
Ortsbürgermeister reiner Klein
Sprechstunde nach Vereinbarung 
Tel. 0173/3276772
E-Mail: klein-reiner@gmx.net

Öffnungszeiten Jugendtreff und 
Seniorennachmittag

Der Jugendtreff ist jeden Dienstag von 16:00-18:00 Uhr geöffnet. 
In den Ferien findet kein Jugendtreff statt.
Der Seniorennachmittag findet jeden 1. Dienstag im Monat von 
15:00-18:00 Uhr statt.

Queidersbach
Ortsbürgermeister ralph simbgen
Sprechstunde nach Vereinbarung, Tel. 06371 1300730
www.queidersbach.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Mittagstisch für Senioren im 
Gästehaus Felsenkopf

Montag, 24.07.2023
Erbseneintopf & Vollkornbrötchen; 
Butterkeks-Milchpudding
Dienstag, 25.07.2023
Geschnetzeltes “Züricher Art”
mit Spiralnudeln & Rote Beete Salat; Zitronen-Creme
Mittwoch, 26.07.2023
Frikadelle mit Bratensoße, Naturreis & Friséesalat; 
Himbeer-Quarkspeise
Donnerstag, 27.07.2023
Bratwurst mit Erbsen-Möhrengemüse & Salzkartoffeln; 
Erdbeerjoghurt
Freitag, 28.07.2023
Kartoffelsuppe & Spinat-Feta-Quiche; 
Johannesbeer-Zitronen-Wassereis
Zu jedem Essen gibt es einen Nachtisch.
Tel. 06371/9450184 oder 0151 72939446
Restaurant Felsenkopf, Zum Winterberg 12, Queidersbach

Café am Wochenmarkt
Das Café am Wochenmarkt 
der Stadthalle Landstuhl ist 
jeden Freitag von 9:00 Uhr - 
13.00 Uhr geöffnet.
Falls es kalt oder regnerisch 
sein sollte, findet der gemüt-
liche Plausch im Foyer der 
Stadthalle statt.
Wie immer gibt es Kaffee 
und Kaltgetränke.

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch!

Sommerpause
Die Stadthalle hat vom 7. August 2023 bis 20. August 2023 Som-
merpause. Ab 21. August 2023 ist das Team der Stadthalle wieder 
zu den gewohnten Geschäftszeiten für Sie da.

Linden
Ortsbürgermeisterin nicole meier
Sprechstunden nach Vereinbarung
Tel.: 0151/42507611, E-Mail: meiernicole@gmx.net

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der 
Jagdgenossenschaft Linden

Am Dienstag, 15.08.2023 um 19.00 Uhr findet in der Kulturfabrik 
in Linden eine Versammlung der Jagdgenossenschaft des gemein-
schaftlichen Jagdbezirks Linden statt, zu der hiermit eingeladen wird.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Jahresrechnung 2022/2023
3. Entlastung des Jagdvorstandes
4. Bericht des Rechnungsprüfungsamtes
5. Feststellung der Jahresrechnung 2013/2014 und 2014/2015 aus 

der Versammlung 2015 (Klarstellungsbeschluss)
6. Entlastung des Jagdvorstandes für 2013/2014 und 2014/2015 

aus der Versammlung 2015 (Klarstellungsbeschluss)
7. Vergabe der Jagdpacht aus der Versammlung 2015 (Klarstel-

lungsbeschluss)
8. Feststellung der Jahresrechnung 2017/2018 aus der Versamm-

lung 2018 (Klarstellungsbeschluss)
9. Entlastung des Jagdvorstandes 2017/2018 aus der Versamm-

lung 2018 (Klarstellungsbeschluss)
10. Übertragung Datenschutz aus der Versammlung 2018 (Klarstel-

lungsbeschluss)
11. Verschiedenes
In der Zeit vom 26.07.2023 - 11.08.2023 liegt das Jagdkataster 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, Kaiserstraße 49, 
66849 Landstuhl, Zimmer Nr. 216, während der Dienstzeiten zur Ein-
sicht durch die Jagdgenossen aus.
Werden innerhalb dieser Frist keine Einsprüche erhoben, so gilt das 
Jagdkataster als festgestellt.

Linden, den 21.07.2023
gez.

Unnold
(Jagdvorsteher)

Sonstige amtliche Mitteilungen

Veranstaltungsüberblick 2023
12.09. - 19.09.23 Studienreise 

nach Slowenien der prot. Kirche
17.09.23 Dorfführung mit Frau Stiller
22.09. - 26.09.23 Kerwe
09.12. + 10.12.23 Weihnachtsbaumverkauf des Bäm-

chersholvereins
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Celebramus Festwochenende  
vom 14.-16. Juli 2023

Landstuhl feiert 700 Jahre Stadtrechte und  
gedenkt des 500. Todestages Franz von Sickingens!

Benefizkonzert der „Men in Blue“ am Freitag 14.07.2023
Mit einem mitreißenden Benefizkonzert der „Men in Blue“, der Brass-Band des Landespolizeiorchesters zu 
Gunsten des Hospiz „Hildegard-Jonghaus“ vor der schönen Kulisse der Burg Nanstein, startete Landstuhl am 
Freitagabend des 14. Juli 2023 in ein unvergessliches Celebramus-Wochenende voller Festhöhepunkte. Im 
Beisein von Stadtbürgermeister Ralf Hersina, der das Konzert eröffnete und dem Landespolizeiorchester für 
ihr Engagement im Sinne der Hospizarbeit herzlich dankte sowie den Stadtbeigeordneten, erlebten die Besu-
cher ein wunderschönes Konzert bei toller Stimmung. Für die kulinarische „Versorgung“ der Gäste sorgte in 
gewohnt professioneller Manier die Burgspielgemeinde der Heimatfreunde.
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Festakt in der Stadthalle am Samstag 15.07.2023
Am Samstagabend kamen Gäste aus Politik, Verwaltung und Kultur auf Einladung des 
Stadtbürgermeisters in der Stadthalle Landstuhl zum Festabend anlässlich 700 Jahre 
Stadtrechte der Sickingenstadt Landstuhl zusammen.
Fernsehmoderator Holger Wienpahl führte gewandt durch das abwechslungsreiche 
Abendprogramm und begrüßte gemeinsam mit Stadtbürgermeister Ralf Hersina die 
geladenen Gäste. Er bedankte sich ausdrücklich bei allen, die mit ihrem Engagement 
dieses Festwochenende sowie alle Aktivitäten, Feierlichkeiten und Veranstaltungen 
rund um das Celebramus-Jahr erst möglich machen. Insbesondere dankte Hersina 
dem Vorstand der Volksbank Glan-Münchweiler für die finanzielle Unterstützung, Frank 
Zimmer und den Heimatfreunden für das Tragen der Hauptlast bei der Organisation 
und allen Vereinen, Organisationen und Helfer*innen sowie den Mitarbeiter*innen der 
Verwaltung für ihren Einsatz.
Musikalisch umrahmt von den TopTones, die den ganzen Abend hindurch die Gäste 
mit Tanzmusik erfreuten, eröffnete Innenminister Michael Ebling mit einem Rück-

blick auf die ereignisreiche Geschichte Landstuhls und herzlichen Glückwünschen zum Doppeljubiläum der 
Sickingenstadt den Reigen der Festredner. Auch Landrat Ralf Leßmeister gratulierte zum 700sten Jubiläum der 
Übergabe der Stadtrechte und überreichte Stadtbürgermeister Ralf Hersina eine Landkreisfahne als Geschenk. 
Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt überbrachte die Glückwünsche und eine Fahne der Verbandsgemeinde. 
Degenhardt betonte die Bedeutung der Sickingenstadt als einziges Mittelzentrum und Zentrum der größten 
Verbandsgemeinde im Landkreis. Landstuhl habe sich trotz der derzeit herausfordernden Finanzlage Charme 
und Flair bewahrt, so der Bürgermeister und schloss mit dem Wahlspruch Franz von Sickingens: „Gott allein 
die Ehr, lieb den gemeinen Nutz, beschirm die Gerechtigkeit!“. Der Bürgermeister der französischen Partnerge-
meinde, Henri Lemoine, beehrte die Gäste mit einer partnerschaftlichen Rede in deutscher Sprache bevor der 
offizielle Teil der Feierlichkeiten in der Unterzeichnung einer gemeinsamen Urkunde anlässlich des 25-jährigen 
Bestehens der Partnerschaft zwischen der Sickingenstadt und Bad Münster am Stein-Ebernburg mündeten. Die 
Ortsvorsteherin der Partnergemeinde, Dr. Bettina Mackeprang überreichte dem Stadtbürgermeister ein eigens 
zu diesem Anlass angefertigtes Gemälde der Ebernburg.
Umrahmt wurde der Abend von mitreißenden Vorstellungen des Tanzsportclub Sickingenstadt e.V. des Carne-
val- und Unterhaltungsvereins Landstuhl sowie einer beeindruckenden Poleart Darbietung von Dr. Sandy Both. 
Für das leibliche Wohl der Gäste sorgte das Team der Ölmühle Landstuhl.
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Gottesdienst und Großer Festumzug am Sonntag, 16.07.2023
Doch der wahre Höhepunkt des Festwochenendes erwartete die Besucher*innen aus nah und fern, aus Politik, 
Verwaltung, Wirtschaft und Kultur und aus vielen Nationen am Sonntag, als die gesamte Innenstadt von Land-
stuhl ihre Türen öffnete und in ein Meer aus Farben, Klängen und kulinarischen Köstlichkeiten gehüllt wurde.
Der Tag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche, eingeleitet vom imposanten 
Auftritt der Sickinger Highlander und im weiteren Verlauf musikalisch berührend begleitet von der Kolpingka-
pelle Kindsbach.
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Anschließend wurde die Festmeile eröffnet, auf der die Landstuhler Vereine die Besucher mit ihren 
Darbietungen ausgezeichnet unterhielten und ihr Können präsentierten. Von Musik und Tanz auf den 
Bühnen an der Stadthalle und am Alten Markt und dem gut besuchten mittelalterlichen Markttreiben 
rund um den Festplatz der Heimatfreunde vor der Zehntenscheune bis hin zu Auszügen aus dem 
Landstuhl-Musical unter Leitung des SPOTS-Haus der Familie, dass im September seine Premiere fei-
ern wird und DJ-Stimmung am Rathaus war für jeden Geschmack und jedes Alter etwas geboten.

Unvergessen für alle Teilnehmer*innen und Zuschauer*innen wird jedoch vor allem der mehr als 
beeindruckende Festumzug durch die malerischen und mit begeisterten Menschen gefüllten Straßen 
Landstuhls bleiben. Hunderte von Mitwirkenden und über 40 beeindruckende Zugnummern brachten 
die Geschichte und das Gemeinschaftsgefühl Landstuhls eindrucksvoll zum Ausdruck. Von Vereinen 
und Organisationen aus Landstuhl, der Region und drüber hinaus, über Kindergärten, Schulen, vier 
Kutschen, zahlreichen Schaustellern, Spielgruppen und aus einer anderen Welt scheinenden riesigen 
Reitern sowie nicht zu vergessen, dass Celebramus Maskottchen: der Ziegenbock Anton, erstreckte 
sich die große bunte Bandbreite des Festumzugs.

Der Festumzug war nicht nur ein Augenschmaus, der bleibende Erinnerungen und wunderschöne Bil-
der in vielen Medien aber auch den Köpfen der Besucher*innen hinterlässt, sondern vor allem auch ein 
wahres Organisationsmeisterwerk, dessen Hauptlast bei den Heimatfreunden und ihrem Vorsitzenden, 
Frank Zimmer, lag. In Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften und Helfer*innen aus Polizei, Feuerwehr, 
DRK sowie den engagierten Mitarbeiter*innen der Verwaltung, insbesondere des Ordnungsamts, der 
Werke und dem Bauhof der Verbandsgemeinde, denen an dieser Stelle ein riesiger Dank gebührt, wur-
den umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um das Wohl der Besucher*innen zu gewähr-
leisten. Die vollständige Sperrung der Innenstadt für den Autoverkehr erwies sich als notwendige 
Maßnahme, um ein sicheres und ungetrübtes Festvergnügen zu ermöglichen. Die Stadt hat mit dieser 
historischen Veranstaltung bewiesen, dass sie nicht nur stolz auf ihre Vergangenheit ist, sondern auch 
mit Zuversicht und viel Engagement der Landstuhler und ihrer befreundeten Vereine und Organisati-
onen in die Zukunft blickt. Dieses außergewöhnliche Festwochenende wird noch lange in den Herzen 
der Menschen nachklingen und als ein wahrhaft unvergessliches Ereignis in Erinnerung bleiben.
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Bildquellen: Amtsblattredaktion, Hans-Jörg Lodziewski,  Erich Huber, Roberto Maddaloni, Philip Nicolai und Boris Bohr.
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Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständnis.
Landstuhl, 19.07.2023

Verbandsgemeindeverwaltung
-Straßenverkehrsbehörde-

Sonstige amtliche Mitteilungen

Mittagstisch für Senior*innen in 
Schopp

Liebe Seniorinnen und Senioren,
der Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren findet von Montag 
bis Freitag mit verschiedenen Stammessen ab November 2022 zu 
6,30 € statt.
Die Lieferung erfolgt zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr. Der Wochen-
plan wird jeweils montags mit der ersten Lieferung ausgeteilt.
Bestellung und Info unter Restaurant Eichwaldstuben, Telefon-
nummer (neu): 01520/1006389

Dr. Klaus Nahlenz, Ortsbürgermeister

Bekanntmachung aus der Sitzung des 
Ortsgemeinderates Schopp

am 18. Juli 2023
- Der Gemeinderat erteilt einstimmig den Bürgermeistern und 

den Beigeordneten der ehemaligen Verbandsgemeinde Kaisers-
lautern-Süd bzw. der Verbandsgemeinde Landstuhl, sowie den 
Ortsbürgermeistern und den Beigeordneten der Ortsgemeinde 
Schopp für das Rechnungsjahr 2019, uneingeschränkte Entlas-
tung für den Jahresabschluss.

- Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Fördergelder des 
Bundes für das Förderprogramm „klimaangepasstes Waldma-
nagement“ zu beantragen. Um die Zuwendungsvoraussetzun-
gen der Richtlinien zu erfüllen, werden die dafür notwendigen 
Schritte eingeleitet. Außerdem stimmt der Gemeinderat der Aus-
weisung der vom Forstamt vorgestellten Stilllegungsflächen im 
Gemeindewald einstimmig zu.
In diesem Zusammenhang stimmt der Gemeinderat einstimmig 
zu, das kostenpflichtige PEFC-Zusatzmodul bei PEFC zu beantragen.

- Die 1. Änderung der Friedhofsgebührensatzung wird vom 
Gemeinderat einstimmig beschlossen.

- Der Gemeinderat beschließt den Verwaltungskostenbeitrag aus 
den Jagdpachteinnahmen auf 10% zu erhöhen.

- Der Gemeinderat nimmt einstimmig, die Sachspende verschie-
dener Bürgerinnen und Bürger an.

- Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, den gemeindeeige-
nen Radlader zum Bruttoangebotspreis von 17.703,63 € an den 
Höchstbietenden zu veräußern.

- Die Veräußerung des gemeindeeigenen Traktors, in Höhe von 
10.806,00 € an den Höchstbietenden, wird vom Gemeinderat 
einstimmig beschlossen.

- Der Gemeinderat nimmt den Bericht über den Stand des Haus-
haltsvollzugs nach § 21 GemHVO zur Kenntnis.

Stelzenberg
Ortsbürgermeister Fritz Geib
Sprechstunden n. Terminvereinbarung im Bürgerhaus.
Donnerstag von 18.00 bis 19.00 Uhr.
Tel. 06306 992885, Mobil: 0171 4425677
www.stelzenberg.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Gemeindebücherei Stelzenberg im 
Mehrgenerationentreff

Gute Laune zum Ausleihen
Die Gemeindebücherei ist in den Sommerferien 
noch bis zum 10.08.23 geöffnet!
Neuer Lesestoff und Sommerkino

Schopp
Vom 01.08. – 31.08.2023
Erster Ortsbeigeordneter Dr. Lothar Wildmoser
Sprechstunde nach Terminvereinbarung 
www.gemeinde-schopp.de

Urlaub des Ortsbürgermeisters
Ortsbürgermeister Dr. Klaus Nahlenz ist vom 1. August bis 31. August 
in Urlaub. Die Vertretung übernimmt der Erste Beigeordnete Lothar 
Wildmoser.

Öffentliche Bekanntmachungen

Vollzug der Gemeindeordnung
hier: Jahresabschluss 2019 
der Ortsgemeinde Schopp

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Schopp hat in seiner Sitzung am 
18. Juli 2023 den Jahresabschluss 2019 festgestellt und dem Bürger-
meister und den Beigeordneten der ehemaligen Verbandsgemeinde 
Kaiserslautern-Süd sowie dem Ortsbürgermeister und den Beigeord-
neten der Ortsgemeinde Schopp für das Rechnungsjahr 2019 unein-
geschränkt Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss 2019 mit dem 
Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit von

Donnerstag, den 27. Juli 2023,
bis einschließlich Freitag, den 04. August 2023,

während der üblichen Dienststunden bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Landstuhl, Kaiserstraße 49, in Zimmer 206, öffentlich aus.

Landstuhl, den 19. Juli 2023
Verbandsgemeindeverwaltung

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO)

hier: Kerwe Schopp 2023
Die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl trifft als zuständige 
Straßenverkehrsbehörde auf Grund der §§ 44, 45, 46 und 47 der 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 06. März 2013 (BGBl. I S. 
367) in Verbindung mit § 5 Abs. 1 der Landesverordnung über die 
Zuständigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz (StVRZustV) vom 12. 
März 1987 (GVBl. S. 46, BS 923-3), der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679), in den derzeit 
gültigen Fassungen, im Einvernehmen mit dem zuständigen Stra-
ßenbaulastträger folgende straßenverkehrspolizeiliche Anordnung
Es werden folgende Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs 
gemäß § 45 Abs. 1 und 3 StVO angeordnet:
1. Der Einfahrtsbereich zur Mehrzweckhalle, wird in der Zeit von 

Mittwoch, 26.07.2023, bis Mittwoch, 02.08.2023, für markt-
fremde Fahrzeuge gesperrt.

2. Das Verkehrszeichen 250 „Verbot der Durchfahrt“ ist mit dem 
Zusatzzeichen 1020-30 „Anlieger frei und einer Absperrschranke 
mit drei gelben Warnleuchten im Einmündungsbereich aufzu-
stellen.

3. In der Hauptstraße von Hausnummer 13 - 11 wird für den 
Bereich der Einfahrt zum Kerweplatz im Zeitraum von Mitt-
woch,26.07.2023, bis Mittwoch, 02.08.2023, ein absolutes 
Haltverbot angeordnet. Die Verkehrszeichen 283 „absolutes Halt-
verbot“ sind mit den Zusatzzeichen „ab Mittwoch, 26.07.2023, 
07.00 Uhr“ spätestens am Freitag, 14.07.2023, aufzustellen und 
entsprechend zu wiederholen.

4. Der Kerweplatz ist für die Dauer der Veranstaltung, von Mitt-
woch, 26.07.2023 bis Mittwoch, 02.08.2023, für marktfremde 
Fahrzeuge zu sperren. Das Verkehrszeichen 250 „Verbot für 
Fahrzeuge aller Art“ ist mit dem Zusatzschild „ab Mittwoch, 
26.07.2023, 07.00 Uhr“ spätestens am Freitag, 14.07.2023, auf-
zustellen.

5. Die Kosten für die Anschaffung, Aufstellung, Unterhaltung und 
Entfernung der Verkehrszeichen obliegt gemäß § 5 b Abs. 1 
StVG dem Träger der Straßenbaulast (Ortsgemeinde Schopp).

6. Diese Anordnung wird mit Aufstellung der Verkehrszeichen wirksam.
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Sommerfest in der Kita Trippstadt
Am Samstag, den 08.07.2023 war es wieder so weit. Bei sommerlichen 
Temperaturen lud die Kita Trippstadt zum diesjährigen Sommerfest 
ein. Nachdem unter anderem mit dem Lied „Wir feiern heut ein Som-
merfest und laden alle ein“ alle Gäste begrüßt wurden, erfreuten sich 
alle an den verschiedenen Spielstationen, wie dem Kinderschmin-
ken, den Glitzertatoos, dem Pacourlauf oder der Schatzsuche. Mit 
Kaffee, kalten Getränken und einem leckeren Kuchenbuffet konnten 
alle den schönen Nachmittag genießen.
Zum krönenden Abschluss kam Herr Gallo mit seinem Eiswagen, 
und jedes Kind bekam auf Kosten des Fördervereins ein Bällchen Eis 
gespendet.
Vielen Dank an dieser Stelle an die zahlreichen Kuchenspenden, die 
helfenden Hände und den Förderverein. Es war alles in allem ein 
gelungener Nachmittag!

Zum Urlaubsbeginn sind wieder viele aktuelle Romane, zahlrei-
che beliebte Mehrteiler von Bestsellerautoren, Krimis, Kinder- und 
Jugendbücher bei uns eingetroffen.
Gute-Laune Filme auf DVD für jedes Alter.
Kommen Sie einfach mal bei uns zum Schmökern vorbei, die 
Ausleihe aller Medien, einschl. DVDs ist kostenfrei!
Die Bücherei hat in den Ferien donnerstags zur gewohnten Zeit noch 
bis zum 10.08.23 geöffnet und macht erst von 17.08.-31.08.23 Som-
merpause.
Wir machen mit beim Sommerferienprogramm 2023 der VG 
Landstuhl
Windlichter-Basteln
Mo., 14.08.23, 16.30 – ca. 18.30 Uhr
Wir bauen ein Igelhaus - Kinderaktion mit NABU Pirmasens und OGV 
Stelzenberg
Di., 29.08.23, 16.30 – ca. 18.00 Uhr
Für Kinder ab 6 Jahren. Es sind noch wenige Plätze frei!
Rechtzeitige Anmeldung erforderlich unter Email: lesen-in-stelzen-
berg@gmx.de
Dabei bitte wichtige Infos zu den Veranstaltungen beachten!
Gesamtes Angebot des Ferienprogramms auf der Homepage der 
Verbandsgemeinde Landstuhl unter: https://www.landstuhl.de/de/
kultur-freizeit/veranstaltungen/
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Herzliche Grüße
Ihr Stelzenberger Büchereiteam
Öffnungszeit donnerstags 16 – 19 Uhr
Tel.: 06306/9928955 zu den Öffnungszeiten und Anrufbeantworter
E-Mail: lesen-in-stelzenberg@gmx.de

Friedhofsordnung
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aus gegebenem Anlass möchte ich heute noch einmal ausdrück-
lich darauf hinweisen, dass es für Besucherinnen und Besucher 
unserer Friedhofsanlage eine Friedhofsordnung gibt, die deutlich 
leserlich an beiden Eingängen zum Friedhof angebracht ist.
Darauf ist deutlich zu lesen, dass Hunde auf dem gesamten 
Bereich des Friedhofes nicht erlaubt sind.
Dass darüber hinaus auch noch Hunde unbeaufsichtigt ihre Hin-
terlassenschaften auf dem Friedhof abladen können, ist eine 
absolute Frechheit und an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Wir 
möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Gemeinde 
jeden Verstoß gegen die Friedhofsordnung zur Anzeige bringen 
wird.

Fritz Geib
Ortsbürgermeister

Trippstadt
Ortsbürgermeister Jens specht 
Sprechstunden nur nach Terminvereinbarung
Tel. Tel. 0151 53193010
www.trippstadt.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Gemeindebücherei Trippstadt
Vorankündigung
Die Gemeindebücherei Trippstadt feiert in diesem Jahr ihren 50. 
Geburtstag. Die Feier findet am 16. September 2023 statt.
Bereits am 15.09.23 wird Herr Holger Wienpahl (beliebter TV-Mode-
rator und Wander-Fan), im Rahmen einer Lesung, erläutern, warum 
wandern möderisch spannend sein kann.

www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Nachrichten 
anderer Behörden und Stellen

Workshops der Gleichstellungsstelle
Workshop „Finanzielle Unabhängigkeit 

 ganz konkret“
Am 13. September veranstalten die Gleichstellungsbeauftragten 
der Kreisverwaltung Kaiserslautern sowie der Stadt Kaiserslautern in 
Kooperation mit der Arbeit & Leben gGmbH den Workshop „Finanzi-
elle Unabhängigkeit ganz konkret“.
Wie können Frauen finanziell unabhängig werden und bleiben? 
Sie benötigen Wissen zu den Themen Geldanlagen, Altersvorsorge, 
gerechte Bezahlung und Existenzrisiken, um richtige Entscheidun-
gen für die finanzielle Absicherung treffen zu können. Durch den 
strategischen Umgang mit Geld finden sie ihre finanzielle Unabhän-
gigkeit. In diesem Workshop lernen Frauen, welche Schritte Sie ganz 
konkret ergreifen können, um sich nachhaltig gut finanziell aufzu-
stellen.
Die Veranstaltung soll die Teilnehmerinnen dazu motivieren, die 
Verantwortung für die eigenen Finanzen zu übernehmen und sich 
in unterschiedlichen Lebensphasen abzusichern. Denn: Finanzielle 
Sicherheit bedeutet Unabhängigkeit und Freiheit!
Der kostenlose Workshop findet von 17:30 Uhr bis 20 Uhr in Kaisers-
lautern statt. Er richtet sich an alle erwerbstätigen Frauen (auch Solo-
Selbstständige, Mitarbeitende in Familienbetrieben und geringfügig 
Beschäftigte).
Anmeldung bis zum 8. September unter https://www.arbeit-und-
leben.de/anmeldung/7930.
Die Veranstaltung wird im Rahmen des Projektes „Fair Pay in Rhein-
land-Pfalz“ durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und 
Integration RLP (MFFKI) gefördert.

„Zukunft gestalten – Standing - Wirksamkeit“
Frauen gestalten ihr Umfeld in Arbeit und Politik

Am 21. September veranstaltet die Gleichstellungsbeauftragte der 
Kreisverwaltung Kaiserslautern in Kooperation mit der Arbeit & 
Leben gGmbH den Workshop „Zukunft gestalten – Standing - Wirk-
samkeit“ Frauen gestalten ihr Umfeld in Arbeit und Politik.
Frauen und ihre Kompetenzen, ihr Blick auf Situationen, Entwicklun-
gen und Entscheidungen sind immens wichtig, im Beruf, in der Fami-
lie, im Ehrenamt. Denn wenn Frauen sich engagieren, können sie 
direkten Einfluss nehmen und so ihr Umfeld und ihre Zukunft positiv 
gestalten und ihr Innovationspotential einbringen. Gleichzeitig gilt 
es, den Spagat zwischen Beruf, Familie und ehrenamtlichem Enga-
gement zu bewältigen. Der Workshop befasst sich mit ihren Werten 
und ihren Rollen. Darauf aufbauend erkunden die Teilnehmerinnen 
ihren Gestaltungswillen, ihre Spielräume und Ressourcen, um ihre 
Themen voranzubringen.
Der kostenlose Workshop findet von 14 Uhr bis 19 Uhr in Kaiserslau-
tern statt.
Er richtet sich an alle erwerbstätigen Frauen (auch Solo-Selbststän-
dige, Mitarbeitende in Familienbetrieben und geringfügig Beschäf-
tigte) mit Wohn- oder Arbeitsort in Rheinland-Pfalz. Ausgenommen 
ist die Region Trier/Eifel.

Verabschiedung  
der Kita Vorschulkinder

Das Kindergartenjahr neigt sich dem Ende zu. Am Freitag, 14.07.2023 
wurden die angehenden Schulkinder im Rahmen einer kleinen 
Abschiedsfeier in der Kita verabschiedet.
Unter der musikalischen Begleitung von Herrn Lelle stellten die 
Fuchskinder ein tolles Programm auf die Beine. Sei es mit dem „Waka, 
Waka“-Tanz oder dem Einsatz mit den selbstgebauten Cajons zu dem 
Lied „We will rock you“. Alle waren sichtlich begeistert.
Mit einem leckeren Fingerfood, das von den Eltern beigetragen 
wurde, konnten wir den Tag gemeinsam ausklingen lassen.
Vielen Dank an alle Eltern für das tolle kreative Abschlussgeschenk 
für die Fuchsgruppe und die vielen Aufmerksamkeiten als Anerken-
nung unserer Arbeit an jede einzelne Kollegin.
Das gesamte Team der Kita Trippstadt wünscht allen Kita-Abgängern 
einen guten Start für den Schulanfang, viel Spaß und vor allem viele 
neue Freunde!
Das Team der Kita Trippstadt!
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los per Brief oder Mail mitzuteilen. Damit wird das Finanzamt in 
die Lage versetzt, diese Aktenzeichen aus dem Erinnerungsver-
fahren herauszunehmen.

• Bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben gilt neu, dass das 
Wohnhaus bzw. der Wohnteil sowie der zugehörige Grund und 
Boden dem Grundvermögen (Grundsteuer B) zuzuordnen ist und 
folglich entsprechend bewertet wird. In diesen Fällen ist daher 
eine separate Erklärung mit eigenem Aktenzeichen zu übermit-
teln.

• Verwechslung mit Angaben für den ZENSUS: Wer einen frankier-
ten Rückumschlag verschickt hat oder einen Online-Fragebogen 
– ohne Angabe eines Aktenzeichens und einer Steuernummer – 
ausgefüllt hat, hat aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die Grund-
steuererklärung ans Finanzamt gesendet, sondern die Fragen 
des Statistischen Landesamtes beantwortet.

Falscher Adressat vom Finanzamt angeschrieben?
Die Erklärungen müssen von denjenigen abgegeben werden, die am 
Stichtag 1. Januar 2022 Eigentümer des Grundbesitzes waren.
Sollte versehentlich eine Erinnerung an die Erklärungsabgabe an 
falsche Adressaten gesendet worden sein, weil der Grundbesitz vor 
dem Stichtag 1. Januar 2022 verkauft wurde, so sollte umgehend das 
Finanzamt informiert werden.
Beantwortung von Anfragen kann sich verzögern!
Die Finanzämter sind aufgrund der enormen Anzahl zu bearbeiten-
der Erklärungen und Rückfragen derzeit extrem ausgelastet und bit-
ten um Geduld, dass die Beantwortung von Anfragen länger dauern 
kann.
Informationen und Hilfestellungen, z. B. Klickanleitungen zum Aus-
füllen der Grundsteuererklärung in ELSTER, finden sich auch unter 
www.fin-rlp.de/grundsteuer.

Anmeldung bis zum 14. September unter: https://www.arbeit-und-
leben.de/Kurs/7377. Weitere Informationen bei Frau Bauer unter 
Telefon 0631/357760-54 oder per E-Mail an: e.bauer@arbeit-und-
leben.de.
Die Veranstaltung wird im Rahmen des Projektes „QuiWa – Qua-
lifizierung im Wandel“ durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Transformation und Digitalisierung RLP (MASTD) aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds Plus gefördert.

„Nimm es leichter – Entlastungen schaffen“
Workshop für Frauen

Am 28. September veranstaltet die Gleichstellungsbeauftragte der 
Kreisverwaltung Kaiserslautern in Kooperation mit der Arbeit & Leben 
gGmbH den Workshop „Nimm es leichter – Entlastungen schaffen“.
Hohe Arbeitsintensität, Termindruck, ständige Erreichbarkeit und 
komplexe Arbeitsaufträge haben um ein Vielfaches zugenommen. 
Dies führt oft dazu, dass die Gesundheit leidet. Im Workshop erfahren 
Teilnehmerinnen, was ihre persönlichen Stressoren sind, welche wie-
derkehrende Muster sie in angespannten Situationen wieder durch-
leben. Sie erhalten einen Einblick in kleine Impulse zur Achtsamkeit 
und legen für sich Möglichkeiten zur Entlastung fest, eröffnen sich 
Optionen, um für ihr Leben „Inseln der Leichtigkeit“ zu schaffen.
Der kostenlose Workshop findet am 28. September von 14 Uhr bis 
19 Uhr in Kaiserslautern statt. Er richtet sich an alle erwerbstätigen 
Frauen (auch Solo-Selbstständige, Mitarbeitende in Familienbetrie-
ben und geringfügig Beschäftigte) mit Wohn- oder Arbeitsort in 
Rheinland-Pfalz. Ausgenommen ist die Region Trier/Eifel.
Anmeldung bis zum 14. September unter: https://www.arbeit-und-
leben.de/Kurs/7378. Weitere Informationen bei Frau Bauer unter 
Telefon 0631/357760-54 oder per E-Mail an: e.bauer@arbeit-und-
leben.de.
Die Veranstaltung wird im Rahmen des Projektes „QuiWa – Qua-
lifizierung im Wandel“ durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Transformation und Digitalisierung RLP (MASTD) aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds Plus gefördert.

Grundsteuererklärung vermeintlich 
richtig abgegeben und vom Finanzamt 

dennoch erinnert worden?
Welche Gründe vorliegen und was getan werden kann
Der Großteil der Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundbesitz 
hat bereits die erforderliche Erklärung zur Feststellung des Grund-
steuerwerts abgegeben. In Rheinland-Pfalz sind dies weit über 80% 
der erforderlichen rund 2,5 Millionen Erklärungen.
Derzeit versenden die Finanzämter Erinnerungsschreiben an die 
Erklärungspflichtigen, die noch keine Erklärung oder vermutlich zu 
wenige Erklärungen abgegeben haben.
Die rheinland-pfälzischen Finanzämter hatten als Service in der Regel 
allen Eigentümerinnen und Eigentümern im Zeitraum Mai bis August 
2022 für jedes Aktenzeichen ein Informationsschreiben mit Ausfüll-
hilfe geschickt.
Wer an die Abgabe der Erklärung erinnert wurde, sollte die hier ent-
haltenen Angaben und Ausfüllhilfen nutzen und mit seinen eventu-
ell bereits übermittelten Angaben vergleichen.
Das Aktenzeichen steht in allen Schreiben des Finanzamts oben auf 
der ersten Seite.
Die Praxis zeigt, dass die häufigsten Gründe für fehlende Erklä-
rungen die folgenden sind:
• Die Erklärung wurde unter einem anderen Aktenzei-

chen verarbeitet, als im Informationsschreiben mit-
geteilt wurde. Da die Zahlenfolge mit 17 Ziffern sehr 
lang ist, führt dies in der Praxis häufig zu Fehlern. 
Wer elektronisch, z. B. per ELSTER übermittelt hat, kann über 
„Mein ELSTER“ unter „Meine Formulare“ in den übermittelten 
Formularen prüfen, ob und unter welchem Aktenzeichen eine 
Übermittlung erfolgt ist. Bei Rückfragen ist dieses Aktenzeichen 
anzugeben, damit die Finanzämter zielgerichtet recherchieren 
können.

• In einigen Fällen wird ein Grundstück bisher unter mehreren 
Aktenzeichen geführt. Deshalb wird für jedes Aktenzeichen und 
ggf. für einzelne Grundstücksteile eine eigene Erklärung erwar-
tet. Im Erinnerungsschreiben ist in diesen Fällen nur das Akten-
zeichen angegeben, für das noch keine Erklärung vorliegt. Haben 
Eigentümer bisher getrennt geführte Grundstücksteile unter 
einem Aktenzeichen zusammengefasst und in einer Erklärung 
übermittelt, sind die übrigen Aktenzeichen unter Angabe des 
verwendeten Aktenzeichens dem zuständigen Finanzamt form-

Wichtige Information

LINUS WITTICH Medien KG | Europa-Allee 2 | 54343 Föhren

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „Landstuhl“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Landstuhl“  
unter http://epaper.wittich.de/185

Redaktions-Annahmeschluss 
Mo., 12.00 Uhr VG 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 meinwittich.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Mo., 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Ihre Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Tobias Kessel
Medienberater
Mobil: 0151 16305401 
t.kessel@wittich-foehren.de

Markus Kuhnen 
Verkaufsinnendienst
Tel.: 06502 9147-263
m.kuhnen@wittich-foehren.de

für unsere Leser und Interessenten.

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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JOBS 
IN IHRER REGION

Zur Verstärkung unseres Teams

Physiotherapeut/-in (m/w/d)
gesucht ab September 2023

für Voll- oder Teilzeit.

Lymphdrainage und Führerschein wären erwünscht.

Bei Interesse bitte melden bei:
Bärbel Bold · Praxis für Krankengymnastik 

Pirminiusstraße · 66851 Queidersbach
E-Mail: baerbel.bold@t-online.de

Fundgrube
Gesucht und gefunden …

• Baumfällung und -pflege • Ausfräsen von Wurzelstöcken
• Heckenschnitt • Gartenarbeiten aller Art
• Abrissarbeiten • Baggerarbeiten • inkl. Entsorgung

Gartenstraße 6 · 67685 Weilerbach
Telefon: 06374 / 914030 · Mobil: 0176 / 23447919 · www.n-shala.de

   FORSTBETRIEB & HAUSMEISTERSERVICE  

Ihr Garten wartet auf uns!
Wir machen ihn schön und fertig für den Sommer.

!! Baumfällung - Heckenschnitt - Gartenarbeiten !!
Inkl. Abfuhr, natürlich und preiswert

Fa. Hajdarmataj · Tel.  0176 62410827  · Tel. 0631-6257931

Baumfällung und Gartenarbeiten
(auch in Risikolagen) Heckenschnitt, Mäharbeiten,  

Zaunbau, Rasenverlegen u. v. m.,  
preiswert, inkl. Entsorgung.

Telefon: 0176 638 501 56

Heckenschnitt, Baumfällung, Gartenarbeit 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten, 

preiswert, pünktlich und professionell, inkl. Entsorgung, 
Zaunbau, Rasen verlegen und mähen.

Tel.: 01 76 / 64 83 87 90

Gartenarbeit aller Art preiswert
Sträucher- u. Heckenschnitt, Mäharbeiten, Vertikutieren, Rollrasen,  

Baumfällung, Unkrautentfernung, Pflaster- u. Wegarbeiten,  
Zaunbau, Erhaltungs- u. Jahrespflege

Pünktlich · professionell · inkl. Entsorgung

Telefon: 0173 6245392, Fa. TIMI
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Miesenbacher Str. 58
RAMSTEIN
Tel. 06371 /943856
Mobil 0171 /4761336

HiFi, Waschmaschinen,
SAT-Anlagen + -Zubehör usw.

Öffnungszeiten:
MO geschlossen
DI - FR 12.00 – 18.00 Uhr
SA geschlossen

QR-
Code??

Mehr exklusive 
Angebote � nden Sie hier:

Juwelier Seiler · Marktstraße 54 · 67655 Kaiserslautern · 0631 - 89 295 077
info@juwelier-seiler.de · www.juwelier-seiler.de

3990.- 3690.-

1995.1995.-- 1800.1800.--

Armbanduhr
Wasserdichte: 
10 BAR/ATM, 
Saphirglas, Edel-
stahl, 42 mm,
Automatik, 
Gangreserve 
120 Stunden

RÄUMUNGSVERKAUF
AUF ALLE
UNSERE
ARTIKEL!50%50%MINDESTENS

Armbanduhr
Wasserdichte: 
5 BAR/ATM, 
Saphirglas, 
Edelstahl, 
33 mm, 
Automatik 

Gartenarbeit aller Art
25 Jahre Berufserfahrung

 Baumfällungen (spez. Risikolage)
 Baumstamm fräsen
 Hecken & Sträucher schneiden
 Entwurzelungen / Rodung

 Gartenflege allgemein
 Rollrasen anlegen
 Terrasse / Einfahrt / Gehwege
 Bagger-, Abriss- und Erdarbeiten

inklusive Entsorgung
www.aliu-galabau.de                                  06303 87617 | 0176 6461 7164

Sven Schuff 
Bankfachwirt (IHK)

Tel. 0631-205-78360
Schillerplatz 2 

67655 Kaiserslautern 
www.cs-finanz-brokerservice.de

Finanzierungsexperte  
für Immobilienbesitzer:
• Baufinanzierungen mit Nebenkosten 
• Umschuldung mit negativer Schufa 
• Abwendung der Zwangsversteigerung

IN IHRER REGION
WOHNEN

www.garant-immo.deTel. 0631 89 29 75-17

Liebe Eigentümer, bitte um Ihre Hilfe! 
Haus mit viel Platz zum Wohlfühlen gesucht! 

Egal, ob Renovierungsstau oder Neubau, es 
muss gefallen, Preis offen. Haben Sie das 

passende Objekt? Freue mich über Ihren  Anruf 
Ihre Maklerin Angela Blume, 0174 8599654, 

a.blume@garant-immo.de

Küchenmotto des Monats August:
Burger, Burger, Burger
Veggieburger, Angus-Burger, Fisch-Burger, Burgersoße 
Chipottle und vieles mehr erwartet Sie.

Letzte Chance!!!
Knackige, knusprige, krosse Pizza aus dem Steinofen, bei Live-Cooking im 
blühenden Sommergarten. Samstag am 29.07.2023 ab 17.30 Uhr

Bitte reservieren Sie rechtzeitig Ihren Tisch!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Hotel Rosenhof GmbH 
✆ 06371-80010 
info@hotel-rosenhof.de 
www.Hotel-Rosenhof.de 
Am Koehlwäldchen 16 · D-66877 Ramstein

Gartenarbeit, Heckenschnitt, Baumfällung
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten

preiswert + pünktlich + professionell
inkl. Entsorgung

Telefon 01 78 / 7 90 30 57 od. 06 31 / 74 05 97 41


